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ty and Change in Liechtenstein. In: Carolina Armenteros 
/ Iason Zarikos (Hg.): The Making of Modern European 
Monarchy, Vol. II: Fall, Strife, Survival: Monarchism in the 
Age of Extremes. Bloomsbury [im Erscheinen].

Auft ragsstudien, Forschungsdienstleistungen
• Brunhart, Andreas: Arbeitskräft emangel aus makroöko-

nomischer Perspekti ve. Grundlagenanalyse für die Ar-
beitsgruppe «Arbeitskräft emangel» der liechtensteini-
schen Regierung.

• Brunhart, Andreas: Constructi ng a GDP defl ator for Liech-
tenstein. In: Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (Hg.): Fi-
nancial Stability Report 2024, Vaduz 2024, S. 25–27.

• Brunhart, Andreas: Wirtschaft s- und Finanzdaten zu 
Liechtenstein. Datenstand: Ende Juni 2024. Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein (Hg.). Vaduz: Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein (Deutsch und Englisch). 

• Brunhart, Andreas; Geiger, Marti n: 2023: Konjunkturelle 
Stagnati on mit realem BIP-Nullwachstum. BIP-Schätzung 
2023 (27.3.2024). Liechtenstein-Insti tut.

• Brunhart, Andreas; Geiger, Marti n: Liechtenstein’s ex-
port performance in a global context. In: Finanzmarkt-
aufsicht Liechtenstein (Hg.): Financial Stability Report 
2024, Vaduz 2024, S. 16–18.

• Hornich, Patricia: Extremismus in Liechtenstein. Monito-
ringbericht 2023. Liechtenstein-Insti tut.

• Hornich, Patricia: Menschenrechte in Liechtenstein. Zah-
len und Fakten 2023. Regierung des Fürstentums Liech-
tenstein, Amt für Auswärti ge Angelegenheiten (Hg.).

• Milic, Thomas; Rochat, Philippe; Meier, Julian: Medien-
nutzung und Informati onsverhalten in Liechtenstein. Er-
gebnisse einer repräsentati ven Umfrage im Auft rag der 
Regierung. Liechtenstein-Insti tut.

Arbeitspapiere Liechtenstein-Insti tut
• Beck, Cyrus: Die Rechtslage im Spannungsfeld von Lan-

desbürgerrecht, Gemeindebürgerrecht und Gemeinde-
nutzen in Liechtenstein (Arbeitspapiere Liechtenstein-In-
sti tut, 88).

• Ospelt, Lukas: Die Geschichte der Privatrechtsrezep-
ti on(en) im Fürstentum Liechtenstein (Arbeitspapiere 
Liechtenstein-Insti tut, 85).

• Ospelt, Lukas: Zur Frage des Gewaltverbotes unter Ehe-
leuten im Lichte des ABGB von 1812, des Ehegesetzes 
von 1973 und des Gewaltschutzrechtes von 2000/2001 
(Arbeitspapiere Liechtenstein-Insti tut, 87).

• Riedel, Rafał: Poland in the System of European (Diff e-
renti ated) Integrati on (Working Papers Liechtenstein In-
sti tute, 83).

• Schiess, Patricia: Radio Liechtenstein privati sieren und 
danach via Medienförderungsgesetz unterstützen – Was 
sagt das Recht zu diesem Vorschlag? (Arbeitspapiere 
Liechtenstein-Insti tut, 86).

Sonsti ge Publikati onen – insti tutseigene Gefässe
• Berend, Lukas; Brunhart, Andreas; Geiger, Marti n: Stag-

nati on der liechtensteinischen Güterexporte: Bestands-
aufnahme und Ursachensuche. LI Focus 2/2024. 

• Brunhart, Andreas: Industrieller Strukturwandel: Wachs-
tum der Wertschöpfung trotz Exportstagnati on. LI Facts 
1/2024. 

• Brunhart, Andreas; Meier, Julian: Verteilung von Einkom-
men und Vermögen sowie Umverteilung in Liechtenstein 
und internati onal. LI Focus 1/2024. 

• Frommelt, Christi an; Riedel, Rafał: Exploring Liechten-
stein’s and Poland’s Perspecti ves on European Integrati -
on. Summary of Project Results. 

DIE RECHTSLAGE IM SPANNUNGS-
FELD VON LANDESBÜRGERRECHT, 
GEMEINDEBÜRGERRECHT 
UND GEMEINDENUTZEN 
IN LIECHTENSTEIN 

Die Güterexporte Liechtensteins 
entwickelten sich während Jahr-
zehnten sehr dynamisch, synchron 
mit dem internationalen Aussen-
handel und insgesamt positiver als 
das Welt-BIP. Seit der Finanzkrise 
2008/09 hat das Wachstum der 
liechtensteinischen Exporte jedoch 
deutlich an Dynamik verloren und 
es kann eine zunehmende Ent-
kopplung von der globalen Wirt-
schaftsentwicklung beobachtet 
werden. Die nachfolgende Analyse 
basierend auf Daten zu internati-
onalen Güterhandelsströmen und 
liechtensteinischen Statistiken 
zeigt, dass diese Entkopplung nicht 
mit einem allgemeinen internati-
onalen Nachfragerückgang nach 
Produkten der liechtensteinischen 
Industrieunternehmen erklärt 
werden kann, sondern in erster 
Linie mit Produktionsverschiebun-
gen ins Ausland.

Die Entwicklungen der letzten Jahre 
haben vor Augen geführt, dass der 
globale Handel und der weltweite 
Wertschöpfungsprozess Risiken aus-
gesetzt sind. Beispiele sind der schon 
länger währende «Handelskrieg» zwi-
schen den USA und China, die Coro-
na-Pandemie, Lieferkettenprobleme, 
der Ukraine-Krieg oder die Angriffe 
von Huthi-Milizen auf Handelsschif-
fe. In der öffentlichen Debatte wird 
häufig gefordert, dass sich Lieferket-
ten diversifizieren und näher an den 
Produktions- oder Konsumstandort 
rücken sollen, wodurch der Globa-
lisierungsprozess teilweise auch in 
Frage gestellt wird. Zudem werden 
aktuell die Stimmen für Protektio-
nismus, aktivere Industriepolitik und 
Autarkie bei strategisch wichtigen 
Rohstoffen und Technologien lauter. 
Tatsächlich lässt sich bereits seit der 
Finanzkrise 2008/09 eine Verlang-
samung beziehungsweise Stagnation 

Stagnation der liechten- 
steinischen Güterexporte: 
Bestandsaufnahme  
und Ursachensuche
LUKAS BEREND, ANDREAS BRUNHART, MARTIN GEIGER

Der in den letzten Jahren schwa-
che Verlauf der liechtensteini-
schen Güterexporte wird in Fach-
kreisen häufig diskutiert und 
mit verschiedenen Erklärungen 
in Verbindung gebracht. Lukas 
Berend, Andreas Brunhart und 
Martin Geiger untersuchen im 
vorliegenden LI Focus die häu-
fig genannten Ursachen dieser 
schwachen Entwicklung und brin-
gen weitere Erklärungen ins Spiel.

Die Autoren stellen in ihrem 
statistischen «Indizienprozess» 
zunächst dar, dass die Stagnation 
der liechtensteinischen Güterex-
porte weder mit den weltweiten 
Wirtschafts- und Globalisierungs-
entwicklungen noch mit dem 
spezifischen Güterexportmix 
Liechtensteins ausreichend er-
klärt werden kann. Stattdessen 
scheinen ihren Analysen zufol-
ge strukturelle Anpassungen in 
Liechtensteins Industrie, welche 
ihre Produktionstätigkeit immer 
stärker ins Ausland verlagert hat, 
dafür ursächlich zu sein (wäh-
rend im Inland Forschungs- und 
Headquarterfunktionen gestärkt 
wurden). Sie zeigen ausserdem, 
dass Liechtensteins lokale Indus-
trie trotz dieser Anpassungen 
weiterhin einen zentralen Pfeiler 
der heimischen Wertschöpfung 
und Beschäftigung darstellt. Von 
«De-Industrialisierung» kann also 
nicht gesprochen werden.

Mit der vorliegenden Analyse 
leisten die Autoren nicht nur ei-
nen wichtigen Beitrag, um die für 
das Land sehr wichtigen Aussen-
handelsentwicklungen zu verste-
hen, sie liefern auch Erkenntnisse 
zu längerfristigen, strukturellen 
Veränderungen. Dies stellt auch 
für die Zukunft ein wichtiges For-
schungsfeld dar. Es besteht die 
Hoffnung, dass ein allfälliger Bei-
tritt Liechtensteins zum Interna-
tionalen Währungsfonds weitere 
Datengrundlagen für solche und 
ähnlich gelagerte Analysen brin-
gen kann. 

Thomas Meier, Direktor  
Liechtenstein-Institut

LI FOCUS
2/2024

EDITORIAL

MEDIENNUTZUNG UND 
INFORMATIONSVERHALTEN 
IN LIECHTENSTEIN
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•	 Milic, Thomas; Rochat, Philippe: Volksabstimmung über 
das Initiativbegehren zur Aufhebung des Gesetzes über 
den Liechtensteinischen Rundfunk (Privatisierung Radio 
L) vom 27. Oktober 2024. Ergebnisse einer Onlineumfra-
ge. LI Aktuell 6/2024.

•	 Milic, Thomas; Rochat, Philippe: Volksabstimmung über 
das Referendumsbegehren zur Abänderung des Geset-
zes über die betriebliche Personalvorsorge des Staates 
(SBPVG) vom 1. Dezember 2024. Ergebnisse einer On-
lineumfrage. LI Aktuell 7/2024.

•	 Milic, Thomas; Rochat, Philippe: Volksabstimmung über 
den Beitritt zum Internationalen Währungsfonds (IWF) 
vom 22. September 2024. Ergebnisse einer Onlineumfra-
ge. LI Aktuell 5/2024.

•	 Milic, Thomas; Rochat, Philippe: Volksabstimmung zum 
Ergänzungskredit Neubau Landesspital vom 16. Juni 
2024. Ergebnisse einer Onlineumfrage. LI Aktuell 3/2024.

•	 Milic, Thomas; Rochat, Philippe: Volksabstimmung zum 
Initiativbegehren zum Einbezug des Volkes bei der Be-
stellung der Regierung vom 25. Februar 2024. Ergebnisse 
einer Onlineumfrage. LI Aktuell 2/2024.

•	 Milic, Thomas; Rochat, Philippe: Volksabstimmungen zu 
den beiden Energievorlagen und dem e-Gesundheitsdos-
sier vom 21. Januar 2024. Ergebnisse einer Online-Um-
frage. LI Aktuell 1/2024.

•	 Milic, Thomas; Rochat, Philippe; Ehrenfeldner Lorenz: 
Lie-Barometer 2024. Eine Umfrage zu Lebenszufrieden-
heit, Institutionenvertrauen und Lagebeurteilung der 
Liechtensteiner:innen sowie zum Image der Parteien. LI 
Aktuell 4/2024.

Sonstige Publikationen – weitere Herausgeber
•	 Baur, Georges: Rezension. EFTA Court (Hg.): The EFTA 

Court – Developing the EEA over Three Decades. In: 
Liechtensteinische Juristen-Zeitung (LJZ) 2024, H. 4, 
S. 199–200.

•	 Brunhart, Andreas; Geiger, Martin: Zusammenhang von 
Gesundheit, Zufriedenheit und volkswirtschaftlichem 
Wohlstand. In: Clinicum Alpinum (Hg.): Jahresbericht 
2023, S. 9–11.

•	 Frommelt, Fabian: «Benützen im Badekostüm strengs-
tens verboten» Zur Geschichte des Campingplatzes Ben-
dern (1953 –2001). Informationen der Gemeinde Gamp-
rin-Bendern Januar – Juni, 1/2024, S. 53–54.

•	 Frommelt, Fabian: Prämonstratenser in Bendern. Rück-
blick auf 608 Jahre Klosterherrschaft. Informationen der 
Gemeinde Gamprin-Bendern Juli–Dezember, 2/2024, 
S. 64–65.

Wissenschaftliche Publikationen in elektronischer 
Form
•	 Beck, Cyrus: Kommentierung zu Art. 41 LV (Vereins- und 

Versammlungsrecht), Stand: 31. Juli 2024. In: Liechten-
stein-Institut (Hg.): Online-Kommentar zur liechtenstei-
nischen Verfassung, https://www.verfassung.li/Art._41.

•	 Bussjäger, Peter: Kommentierung zu Art. 32 LV (Privat- 
und Geheimsphäre), Stand: 8. August 2024. In: Liechten-
stein-Institut (Hg.): Online-Kommentar zur liechtenstei-
nischen Verfassung, https://www.verfassung.li/Art._32.

•	 Schiess, Patricia: Kommentierung zu Art. 44 LV (Wehr-
pflicht), Stand: 27. Juni 2024. In: Liechtenstein-Institut 
(Hg.): Online-Kommentar zur liechtensteinischen Verfas-
sung, https://www.verfassung.li/Art._44.

Verlag der Liechtensteinischen Akademischen 
Gesellschaft (LAG)
Viele wissenschaftliche Arbeiten von Forschenden des 
Liechtenstein-Instituts werden im Verlag der Liechten-
steinischen Akademischen Gesellschaft publiziert. Ema-
nuel Schädler war von 2016 bis 2025 Leiter des Verlags 
und betreute verschiedene Projekte in den beiden Publi-
kationsreihen des LAG-Verlags. 

Im Berichtsjahr 2024 erschienen in der Reihe Liech-
tenstein – Politische Schriften Band 64 «Die Beziehun-
gen Liechtenstein–Schweiz. Beiträge aus Anlass des 
100-Jahr-Jubiläums des Zollanschlussvertrags» (Sammel-
band herausgegeben von Georges Baur, Christian From-
melt und Fabian Frommelt) und mit Band 65 «Der Zu-
gang zu den liechtensteinischen Bürgergemeinden von 
1842 bis heute mit einem besonderen Blick auf die Bür-
gergenossenschaften» die Dissertation von Martin Vogt. 

Weitere Mitglieder der Verlagsleitung sind Thomas Mei-
er, Christian Frommelt und Wilfried Marxer. Herbst (28. Oktober 2024)	 Foto: Thomas Meier
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Am 28. Oktober 2024 konnte der 64. Band in der Reihe 
Liechtenstein Politi sche Schrift en (LPS) präsenti ert wer-
den. Dieser ist dem Thema «Die Beziehungen Liechten-
stein–Schweiz» gewidmet und enthält Beiträge aus Anlass 
des 100-Jahr-Jubiläums des Zollanschlussvertrags zwi-
schen den beiden Ländern.

Die Herausgeber Fabian Frommelt und Georges Baur stell-
ten abwechselnd die Beiträge sowie ihre Autoren und Au-
torinnen vor. Der dritt e Herausgeber, Christi an Frommelt, 
fasste im Anschluss daran die wichti gsten Erkenntnisse aus 
den Arbeiten zusammen. Schliesslich wurden noch Gruss-
worte des Verlagsleiters der Akademischen Gesellschaft , 
Emanuel Schädler, verlesen. 

Mit diesem Band wurde eine verti eft e Analyse der Entwick-
lung und der Gegenwart der umfangreichen, aber auch 
komplexen Beziehung(en) zwischen Liechtenstein und der 
Schweiz vorgenommen. Für ein weiteres akademisches 
Desideratum, nämlich den Blick in die Zukunft  vor dem Hin-
tergrund der gegenwärti gen geo- und europapoliti schen 
Veränderungen, wurde somit die Grundlage gelegt.  

Der Band enthält folgende Beiträge: 
• Georges Baur: Liechtenstein als Vertragspartei von 

Freihandelsabkommen: der Zollvertrag als rechtlicher 
Ausgangspunkt des liechtensteinischen Aussenhandels.

• Georges Baur; Christi an Frommelt; Fabian Frommelt: 
Einleitung: Der Zollanschlussvertrag von 1923 als Wen-
depunkt der liechtensteinisch-schweizerischen Bezie-
hungen.

• Cyrus Beck: Zur Geschichte des Umweltrechts in Liech-
tenstein: ein Beispiel für den markanten Einfl uss des 
Schweizer Rechts

• Andreas Brunhart; Marti n Geiger: Wirtschaft liche Inte-
grati on Liechtensteins und der Zollanschlussvertrag mit 
der Schweiz

• Christi an Frommelt; Georges Baur; Patricia M. Schiess 
Rüti mann; Fabian Frommelt: Die Beziehungen zwischen 
dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz – der 
Versuch einer Systemati k

• Cornelius Goop: Der Zollanschlussvertrag von 1923 und 
die liechtensteinische «nati onale» Identi tät: räumliche 
Verortungen in Geschichtsnarrati ven und im Schulunter-
richt

• Thomas Milic: Same but diff erent: politi sche Kultur in der 
Schweiz und Liechtenstein

• Beat Ospelt: Das Frauenwahlrecht in Liechtenstein und 
in der Schweiz: Menschenrechte als Absti mmungsgegen-
stand – oder als Werkzeuge der Demokrati e?

• Lukas Ospelt: Das Recht der Hausdurchsuchung durch 
«fremde» Staatsorgane aufgrund des liechtensteinischen 
Zollanschlussvertrages mit der Schweiz von 1923: ein 
rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Beitrag

Die komplexen Beziehungen zwischen 
Liechtenstein und der Schweiz

• Rupert Quaderer: Holprige Wege zum Zollanschlussver-
trag vom März 1923

• Philippe Rochat: Liechtenstein und die angrenzende Ost-
schweiz: funkti onal integriert, administrati v getrennt

• Patricia M. Schiess Rüti mann: Postvertrag, Zollanschluss-
vertrag und ihre Abänderungen im Vergleich: von der 
Anlehnung an die Schweiz zur Öff nung der Übereinkom-
men im Hinblick auf Liechtensteins EWR-Beitritt 

Herausgeber, Autorin und Autoren freuen sich über das 
Erscheinen der Publikati on zum 100-jährigen Bestehen des 
Zollanschlussvertrages.                             Foto: Paul Trummer

Zur Publikati on
Georges Baur, Christi an Frommelt, Fabian Frommelt 
(Hg.) (2024): Die Beziehungen Liechtenstein–Schweiz. 
Beiträge aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums des Zollan-
schlussvertrags. Gamprin-Bendern: Verlag der Liechten-
steinischen Akademischen Gesellschaft  (Liechtenstein 
Politi sche Schrift en, Bd. 64).

ISBN Print: 978-3-8487-5737-4

Die Publikati on ist beim Buchzentrum Liechtenstein 
erhältlich (buchzentrum.li). 

Über dieses Buch  

Anlass dieses Bandes ist das hundertjährige Bestehen des Zollanschlussver-
trags zwischen Liechtenstein und der Schweiz. Auch wenn der Zollvertrag 
heute auf Liechtensteiner Seite von niemandem ernsthaft infrage gestellt wird, 
wurde er aus Angst vor einem Souveränitätsverlust doch immer wieder kri-
tisch beäugt. Dabei gestaltet sich die Geschichte des Verhältnisses zwischen 
Liechtenstein und der Schweiz vielschichtig und spannend, nicht zuletzt weil 
die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht mehr auf den Zollvertrag 
beschränkt sind, sondern sich auf zahlreiche Ebenen des Wirtschafts- und All-
tagslebens ausgeweitet haben.  

Der vorliegende Band trägt diesen vielfältigen Beziehungen Rechnung. Die 
Beiträge zeigen, dass die mittlerweile über hundert schweizerisch-liechtenstei-
nischen Übereinkommen aus dem liechtensteinischen Alltag kaum mehr weg-
zudenken sind, da sie nicht allein Zoll- und Handelsfragen betreffen, sondern 
unzählige weitere grenzüberschreitende Herausforderungen wie den Strassen-
verkehr, die Gesundheitsversorgung oder die Entsorgung von Abfall. Deutlich 
wird auch, dass längst nicht mehr nur zwischen dem Land Liechtenstein und 
der Eidgenossenschaft Verträge bestehen, sondern auch zwischen dem Land 
und den Kantonen bzw. zwischen den Gemeinden. Dass Liechtenstein 1995 
dem EWR beitrat und sich damit für die Teilnahme am Europäischen Wirt-
schaftsraum bei gleichzeitigem Beibehalten des Zollvertrags entschied, verän-
derte das Verhältnis zwischen den beiden Nachbarländern tiefgreifend.

Ähnlich bunt und vielgestaltig wie die Entwicklung des Verhältnisses zwi-
schen Liechtenstein und der Schweiz gestaltet sich auch dieses Buch, zu dem 
Autor/innen verschiedener Fachrichtungen beigetragen haben. Sie analysieren 
aus geschichts-, rechts-, wirtschafts- und politikwissenschaftlicher Perspektive 
das komplexe Beziehungsgeflecht, dessen Grundstein der Zollvertrag gelegt hat.  
 
 
ISBN 978-3-7211-1103-3
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«Das politische System Liechtensteins» – 
erster Band in neuer Nomos-Schriftenreihe
Im Dezember 2024 erschien mit der Publikati on «Das poli-
ti sche System Liechtensteins. Handbuch für Wissenschaft  
und Praxis» der erste Band in einer neuen Schrift enreihe 
des Liechtenstein-Inti tuts im Nomos-Verlag. Das Hand-
buch bietet der interessierten Leserschaft  in kompakten 
Beiträgen einen aktuellen Überblick über zentrale Aspekte 
und Organe des politi schen Systems Liechtensteins.

22 in sich geschlossene Beiträge und ein summarisches 
Abschlusskapitel präsenti eren die wichti gsten Forschungs-
ergebnisse einer ganzen Reihe relevanter Themenbereiche, 
referenzieren die wichti gste Literatur und weisen auf rele-
vante Internetlinks hin. 

Zur Verbesserung der Lesbarkeit und Vergleichbarkeit sind 
alle Beiträge gleich strukturiert. Nach Abstract, Keywords 
und Einleitung werden Historie, rechtliche Grundlagen und 
massgebliche Theorien kurz skizziert. Das Hauptkapitel be-
fasst sich mit den empirischen Befunden, die sich aus der 
Forschungsliteratur ergeben. Ein internati onaler Vergleich 
und ein Fazit runden die einzelnen Beiträge ab.

Das Handbuch ist der erste Band der neuen «Schrift enreihe 
des Liechtenstein-Insti tuts», die beim renommierten Nomos-
Verlag erscheint. Für die einzelnen Beiträge konnten haupt-
sächlich Autoren und Autorinnen aus dem Forschungsteam 
des Liechtenstein-Insti tuts gewonnen werden. 

Das Handbuch enthält folgende Beiträge: 
• Souveränität | Paul Vogt, Wilfried Marxer
• Wirtschaft sstruktur | Andreas Brunhart
• Kleinstaatlichkeit | Sebasti an Wolf
• Bildungswesen | Kristi na Budimir
• Internati onale Beziehungen | Christi an Frommelt, Philippe 

Rochat
• Chancengleichheit | Linda Märk-Rohrer, Wilfried Marxer
• Fürst und Fürstenhaus | Christoph Maria Merki
• Volk und  Volksrechte | Wilfried Marxer
• Landtag | Philippe Rochat
• Regierung | Thomas Milic
• Verwaltung | Cyrus Beck, Emanuel Schädler
• Gemeinden | Wilfried Marxer
• Gerichtsbarkeit | Patricia M. Schiess Rüti mann
• Parteien | Wilfried Marxer
• Verbände | Linda Märk-Rohrer, Thomas Milic
• Kirche und Religion | Wilfried Marxer
• Zivilgesellschaft  | Linda Märk-Rohrer, Philippe Rochat
• Wahlsystem und Wahlen | Wilfried Marxer
• Volksabsti mmungen | Wilfried Marxer
• Wahlverhalten | Wilfried Marxer
• Medien und öff entliche Kommunikati on | Wilfried Marxer 
• Politi sche Kultur | Thomas Milic
• Politi sches System | Wilfried Marxer, Thomas Milic, Philippe 

Rochat

Am 16. Januar 2025 wurde das Handbuch im Rahmen 
einer Medienkonferenz der Öff entlichkeit präsenti ert. 
(V.l.) Die drei Herausgeber Philippe Rochat, Wilfried Marxer 
und Thomas Milic mit Direktor Thomas Meier. 

Foto: Marti n Geiger

Zur Publikati on
Wilfried Marxer; Thomas Milic; Philippe Rochat (Hg.) 
(2024): Das politi sche System Liechtensteins. Hand-
buch für Wissenschaft  und Praxis. Baden-Baden: 
Nomos (Schrift enreihe des Liechtenstein-Insti tuts, 1).

ISBN Print: 978-3-8487-5737-4
ISBN ePDF: 978-3-8452-9900-6

Die Print-Ausgabe ist im Buchhandel 
oder direkt beim Nomos-Verlag erhältlich. 

Das ePDF ist kostenlos über die Website 
des Liechtenstein-Insti tuts oder des 
Nomos-Verlags verfügbar. 

Bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei unter nomos-shop.de 
Kundenservice +49 7221 2104-222 | service@nomos.de
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer

Wilfried Marxer | Thomas Milic | Philippe Rochat Wilfried Marxer | Thomas Milic | Philippe Rochat [Hrsg.]

Das politische System 
Liechtensteins

Handbuch für Wissenschaft und Praxis

Schriftenreihe des Liechtenstein-Instituts l 1

Das Handbuch liefert in 23 kompakten Kapiteln ausgewiesener 
Expert:innen des Liechtenstein-Instituts den aktuellsten und bis-
her vollständigsten Wissensstand über alle Facetten des politischen 
Systems Liechtensteins, darunter Themen wie Kleinstaatlichkeit, 
Fürstenhaus, Volksrechte, Wahlen und Außenpolitik.

Jedes in sich abgeschlossene Kapitel spannt den Bogen von der 
historischen Entwicklung über die Gesetzeslage, den inter-
nationalen Forschungsstand und die empirischen Befunde bis 
hin zum internationalen Vergleich. Das gewichtige Kompendium 
beantwortet Fragen wie: Was trug zum enormen wirtschaftlichen 
Aufschwung bei? Wie wirken Fürstenmacht und Direkte Demo-

kratie zusammen? Wie kann sich ein Kleinststaat im Konzert der 
Mächte behaupten? Bisher in Spezialpublikationen verstreute 
Fakten und Analysen sind hier an einem Ort versammelt. Die 
Herausgeber sind Autoritäten der Liechtensteiner Politologie am 
unabhängigen Liechtenstein-Institut.

Mit Beiträgen von
Cyrus Beck | Andreas Brunhart | Kristina Budimir | Christian 
Frommelt | Linda Märk-Rohrer | Wilfried Marxer | Christoph Maria 
Merki | Thomas Milic | Philippe Rochat | Emanuel Schädler | Patricia 
M. Schiess Rütimann | Paul Vogt | Sebastian Wolf

eLibrary
Nomos

nomos-elibrary.de

Das politische System 
Liechtensteins
Handbuch für Wissenschaft und Praxis

Herausgegeben von Dr. Wilfried Marxer, 
Dr. Thomas Milic und 
Dr. Philippe Rochat
2024, 654 S., brosch., 99,– €
ISBN 978-3-8487-5737-4
E-Book 978-3-8452-9900-6
(Schriftenreihe des Liechtenstein-
Instituts, Bd. 1)

Bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei unter nomos-shop.de 
Kundenservice +49 7221 2104-222 | service@nomos.de
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer

Das Handbuch liefert in 23 kompakten Kapiteln ausgewiesener 
Expert:innen des Liechtenstein-Instituts den aktuellsten und bis-
her vollständigsten Wissensstand über alle Facetten des politischen 
Systems Liechtensteins, darunter Themen wie Kleinstaatlichkeit, 
Fürstenhaus, Volksrechte, Wahlen und Außenpolitik.

Jedes in sich abgeschlossene Kapitel spannt den Bogen von der 
historischen Entwicklung über die Gesetzeslage, den inter-
nationalen Forschungsstand und die empirischen Befunde bis 
hin zum internationalen Vergleich. Das gewichtige Kompendium 
beantwortet Fragen wie: Was trug zum enormen wirtschaftlichen 
Aufschwung bei? Wie wirken Fürstenmacht und Direkte Demo-

kratie zusammen? Wie kann sich ein Kleinststaat im Konzert der 
Mächte behaupten? Bisher in Spezialpublikationen verstreute 
Fakten und Analysen sind hier an einem Ort versammelt. Die 
Herausgeber sind Autoritäten der Liechtensteiner Politologie am 
unabhängigen Liechtenstein-Institut.

Mit Beiträgen von
Cyrus Beck | Andreas Brunhart | Kristina Budimir | Christian 
Frommelt | Linda Märk-Rohrer | Wilfried Marxer | Christoph Maria 
Merki | Thomas Milic | Philippe Rochat | Emanuel Schädler | Patricia 
M. Schiess Rütimann | Paul Vogt | Sebastian Wolf

eLibrary
Nomos

nomos-elibrary.de

Das politische System 
Liechtensteins
Handbuch für Wissenschaft und Praxis

Herausgegeben von Dr. Wilfried Marxer, 
Dr. Thomas Milic und 
Dr. Philippe Rochat
2024, 654 S., brosch., 99,– €
ISBN 978-3-8487-5737-4
E-Book 978-3-8452-9900-6
(Schriftenreihe des Liechtenstein-
Instituts, Bd. 1)



29JAHRESBERICHT 2024

Das Wissenschaft smagazin 1602 ist ein gemeinsames Pro-
jekt des Liechtenstein-Insti tuts, der Privaten Universität 
im Fürstentum Liechtenstein und der Universität Liechten-
stein. Ziel ist es, die Forschungslandschaft  Liechtenstein und 
die vielfälti ge Forschungstäti gkeit der drei Insti tuti onen des 
Hochschulverbunds Liechtenstein aufzuzeigen und in der 
Öff entlichkeit breiter bekannt zu machen. 

Ausgabe 5 war dem Thema Künstliche Intelligenz gewid-
met und erschien im Dezember 2024. Das Magazin enthielt 
folgende Beiträge von Forschenden des Liechtenstein-Ins-
ti tuts: 

• Lukas Ospelt: Zur KI-Verordnung der EU – Ein neuer «Gol-
den Standard» oder ein «rechtliches Ungetüm»? Oder 
beides?, S. 19–22.

• Jörg Paetzold: Auswirkungen von kostenlosem öff entli-
chem Verkehr auf das Mobilitätsverhalten der Bevölke-
rung, S. 37–39.

• Stephan Scheuzger: Historische Kleinstaatenforschung: 
Ein Plädoyer, S. 44–47.

• Patricia Schiess: Wichti g, aber gefährdet: Medienvielfalt 
und Qualität im Journalismus, S. 24–27.

• Barbara Schneider: KI im Klassenzimmer, S. 40–41 (siehe 
auch Bild unten).

5. Ausgabe des Wissenschaftsmagazins 1602

KI IM KLASSENZIMMER

Künstliche Intelligenz ist omnipräsent und scheint auch im 
Bildungsbereich das Schlagwort der Stunde zu sein. 

Insbesondere die Entwicklung von Generativen KI-Systemen 
wird derzeit kontrovers diskutiert. Sicher ist, dass sie zu 

einem grossen Umbruch im Bildungswesen ge�hrt haben und 
die Schule vor viel�ltige und neue Herausforderungen stellen. 

So auch in Liechtenstein.

Wie Künstliche Intelligenz bereits verschiedenste Le-
bens- und Arbeitsbereiche erfasst hat, ist sie längst auch Teil 
des Bildungs- und Schulalltags geworden. Bahnbrechende 
Veränderungen ergaben sich in den letzten Jahren vor allem 
durch die rasante Entwicklung der Generativen KI-Systeme, 
die auf Basis vorhandener Daten neue Inhalte wie Texte, Bil-
der oder Videos erstellen, die sich kaum von menschlichen 
Fertigkeiten unterscheiden oder diese gar übertre�en. Einer-
seits erö�nen sich durch KI neue Zugänge und Formen des 
personalisierten Lernens, andererseits bietet KI aber auch 
Raum �r Intransparenz, Abhängigkeit von Technologie oder 
kann Chancenungleichheit verstärken. Klar ist, dass sie Schü-
lerinnen und Schülern viele Möglichkeiten bietet, ihren Auf-
wand bei der Prüfungsvorbereitung und bei schriftlichen Ar-
beiten radikal zu verkleinern. So erledigt ChatGPT, der wohl 
bekannteste Vertreter der Generativen KI, auf Knopfdruck 
umfassende Textarbeiten, liefert ganze Aufsätze, Zusammen-
fassungen und vereinfacht in Sekundenschnelle komplizier-
te Texte zu einem gewünschten �ema. Der Bot kann gar die 
Rolle einer historischen oder literarischen Figur einnehmen, 
mit der man sich unterhalten kann. Voraussetzung diesbe-
züglich ist gutes Quellenmaterial respektive das Vorhanden-
sein des betre�enden literarischen Werks im Internet. Wie 
gut die Texte, wie hoch das Niveau des Gesprächs mit der fik-
tiven Figur und wie realistisch die Antworten des Bots dann 
sind, hängt in erster Linie von der Qualität des zugrunde lie-
genden Datensatzes und schliesslich von der Fähigkeit der 
Nutzerinnen und Nutzer ab, das Ergebnis kritisch zu prüfen.

UMGANG MIT KI AM LIECHTENSTEINISCHEN 
GYMNASIUM
Kritisch prüfen ist auch das Stichwort am Liechtenstei-

nischen Gymnasium, wenn es um die Anwendung von KI 
geht: «Wir wollen und können den Schülerinnen und Schü-
lern keineswegs verbieten, KI zu nutzen. Vielmehr ist es un-
ser Ziel, die jungen Menschen �r einen verantwortungsvol-
len Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu sensibilisieren 
und sie in diesem Prozess zu begleiten», sagt Rektor Eugen 
Nägele. Der Umgang mit KI sei Teil des Bildungsauftrags. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, die neuen Mög-
lichkeiten der Künstlichen Intelligenz konstruktiv zu nut-
zen. Lernen, Quellen zu hinterfragen und auf ihre Richtigkeit 
zu prüfen. KI werde als Hilfsmittel und Werkzeug gesehen. 
Oberstes Ziel bleibe die Förderung des eigenständigen Den-
kens, so Nägele.
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HALTUNG DES DACHVERBANDS LEHRERINNEN 
UND LEHRER SCHWEIZ (LCH) 
In der kritischen Auseinandersetzung sowie der mass-

vollen und reflektierten Integration unter pädagogischer Ver-
antwortung sieht ebenso der Dachverband Lehrerinnen und 
Lehrer Schweiz (LCH) den Schlüsselweg zum Umgang mit 
Künstlicher Intelligenz. In seinem im April 2024 verfass-
ten Positionspapier zu Chancen und Risiken von KI leitet er 
Forderungen �r einen lernwirksamen, sicheren und ethisch 
korrekten Umgang mit den neuen technologischen Möglich-
keiten ab. Auf die Nutzung komme es an. Ziel sei es, die Schü-
lerinnen und Schüler zu einem mündigen und kompetenten 
Umgang mit KI zu be�higen. Wichtig sei, dass KI-Systeme 
eine unterstützende Funktion einnehmen, im Zentrum je-
doch nach wie vor die zwischenmenschliche Interaktion so-
wie die pädagogisch-didaktischen Kompetenzen der Lehr-
person stehe.

DERZEIT NOCH KEINE ALLGEMEIN GÜLTIGEN 
LEITPLANKEN ZU KI IM BILDUNGSWESEN
Allgemein gültige Leitplanken oder gesetzliche Veran-

kerungen zu KI im Bildungswesen gibt es derzeit noch kei-
ne, jedoch verschiedenste Handlungsempfehlungen. 2022 
hat die Europäische Kommission bereits die Ethischen Leit-
linien �r Lehrkrä�e über die Nutzung von KI und Daten �r Lehr- 
und Lernzwecke herausgegeben. Darin werden anhand von 
Fallbeispielen ethische Aspekte und Ansprüche und neue 
Kompetenzen sowie ebenso zentrale Unterrichtsbegri�e und 
-methoden beleuchtet. Generell befinden sich wohl die meis-
ten Bildungsinstitutionen noch in der Testphase oder versu-
chen vielmehr, mit der rasanten Entwicklung Schritt zu hal-
ten. Das Liechtensteinische Gymnasium hat seinen Leitfaden 
zum Verfassen einer Facharbeit um die �ematik ChatGPT 
ergänzt. Daneben gibt es jedoch noch keine Reglemente oder 
Richtlinien zu KI am Gymnasium. «Wir prüfen verschiedene 
Umgangsweisen und holen uns regelmässig Fachwissen über 
Vorträge und verschiedene Weiterbildungen an die Schule. 
Es ist uns wichtig, o�en und sensibel mit der �ematik um-
zugehen, aber aufgrund der rasanten Entwicklung keine vor-
eiligen Schlüsse möglicherweise zulasten von Schülerinnen 
und Schülern zu ziehen», sagt Rektor Eugen Nägele. 

ERSTES GESETZ ZU KI VERABSCHIEDET
Am 13. März 2024 wurde vom EU-Parlament das erste 

Gesetz verabschiedet, das Künstliche Intelligenz reglemen-
tiert. Es soll insbesondere den Missbrauch von KI verhin-
dern und die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer schützen. 
Vollständige Anwendung wird das Gesetz 24 Monate nach 
Beschluss finden. Welche Auswirkungen dieses auf den Bil-
dungsbereich haben wird oder ob es bis zu dessen Anwen-
dung auch spezifische Reglementierungen im Bildungsbe-
reich geben wird, wird sich zeigen. Sicher ist, dass KI uns 
weiterhin intensiv beschäftigen wird und der Umgang mit 
der digitalen Welt noch anspruchsvoller wird. In diesem 
Zusammenhang sollte auch zunehmend diskutiert werden, 
wie digitale Pausen geplant und e�ektiv umgesetzt werden 
können.

—
Barbara Schneider M.Sc.,
Wissenscha�liche Mitarbeiterin Eurydice 
am Liechtenstein-Ins��t

Eugen Nägele, Rektor des Liechtensteinischen Gymnasiums. 
Foto: Nils Vollmar

 «Wir wollen junge 
Menschen �r einen 

verantwortungsvollen 
Umgang mit KI 

sensibilisieren und 
sie in diesem Prozess 

begleiten.» 
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Veranstaltungen des Liechtenstein-Instituts

VORTRAGS- UND VERANSTALTUNGSREIHEN

Revoluti on! 1848/49 in Liechtenstein 
und in Europa
2023/24 jährte sich die Revoluti on von 1848/49 zum 175. 
Mal. In Liechtenstein ist es um dieses Jubiläum vergleichs-
weise ruhig geblieben. Dies, obschon der Kleinstaat im eu-
ropäischen Revoluti onsjahr wichti ge politi sche Erfahrungen 
machte: Erstmals fanden freie (Männer-)Wahlen statt , erst-
mals wurde eine konsti tuti onelle Verfassung mit demokra-
ti schen Elementen in Kraft  gesetzt, erstmals bestand für 
einige Zeit ein Parlament. Nach diesen Erfolgen siegte zwar, 
wie in weiten Teilen des Konti nents, auch hier letztlich die 
Reakti on. Die Ideen und Errungenschaft en der Revoluti on 
konnten aber, in Liechtenstein wie im übrigen Europa, nicht 
mehr vergessen gemacht werden und wirkten mitt el- und 
langfristi g nach, teils bis heute. 

In einer zweiteiligen Veranstaltungsreihe erinnerten das 
Liechtenstein-Insti tut und der Historische Verein an das Re-
voluti onsjahr und dessen Bedeutung.

11.3.2024: 1848/49 in Liechtenstein – «In Zukunft  Bürger, 
nicht Untertanen …»
Peter Geiger, Historiker, Schaan

20.3.2024: 1848/49 in Europa – Erfolgsgeschichte einer 
gescheiterten Revoluti on
Vortrag der Historikerin Alexandra Bleyer mit anschliessen-
der Podiumsdiskussion, Schaan

Die österreichische Historikerin Alexandra Bleyer beleuch-
tete in ihrem Vortrag am 20. März 2024 im Schaaner SAL 
die Revoluti on von 1848/49 in ihrer gesamteuropäischen 
Perspekti ve. 

Innosuisse unterstützt Projekt der Uni Liechtenstein 
Beim geförderten Projekt geht es um eine Produktlösung, die Musikverlagen und ihren Künstlern mittels künstlicher Intelligenz dabei  
helfen soll, die ihnen zustehende Vergütung zu erhalten. Innosuisse hat mit der Uni Liechtenstein eine Projektfinanzierung unterzeichnet. 

Auf der Grundlage der Verein-
barung zwischen der Regierung 
und dem Schweizerischen Bun-
desrat über die Förderung wis-
senschaftsbasierter Innovation 
vom 26. Januar 2021 und des 
dazu vom Landtag bewilligten 
Verpflichtungskredits steht das 
schweizerische Innosuisse-
Inno vations-Förderprogramm 
auch Unternehmen und For-
schungseinrichtungen in Liech-
tenstein zur Verfügung. In  
diesem Rahmen hat die Univer-
sität Liechtenstein zusammen 
mit der Firma Helga-Works in 
St. Gallen bei der Innosuisse er-
folgreich einen Förderantrag 
gestellt. Nach Genehmigung 
der Projektfinanzierung durch 
die Regierung konnte die Un-
terstützungsvereinbarung am 
12. März 2024 von der Leiterin 
des Amtes für Volkswirtschaft, 
Katja Gey, dem Rektor der Uni-
versität Liechtenstein, Chris -
tian Frommelt, und dem Um-
setzungspartner Vincenzo Neid -
hardt, CEO der Helga-Works, 
unterzeichnet werden. Dies 
teilt die Regierung in einer Me-
dienmitteilung mit. Ziel des un-

terstützten Projektes ist es, 
Künstlerinnen und Künstlern 
zu den ihnen zustehenden Tan-
tiemen zu verhelfen. Die Mu-

sikindustrie steht vor einer 
wachsenden Herausforderung: 
Nicht ausbezahlte Tantiemen 
für Urheberrechte erreichen vo-

raussichtlich bald fast 8 Mil -
liarden Dollar jährlich, gegen-
über derzeit 2,5 Milliarden  
Dollar, heisst es in der Aussen-

dung. Mit einer Initiative zur 
Bekämpfung dieser ungerech-
ten Verteilung startet das Ost-
schweizer Start-up Helga-

Works ein Innosuisse-Projekt 
zusammen mit dem Depart-
ment Information Systems & 
Computer Science der Univer-
sität Liechtenstein. 

Rechtmässige Empfänger 
identifizieren 
Die zentrale Herausforderung 
besteht darin, die rechtmässi-
gen Empfänger trotz unzu -
reichender Datenqualität zu 
identifizieren. Angestrebt wird 
die Entwicklung eines Vorher-
sagedienstes, der das Risiko 
und die Höhe der unbezahlten 
Tantiemen abschätzt. Die po-
tenzielle Produktlösung hat 
laut der Mitteilung bereits  
Interesse bei Investoren wie 
auch in der Industrie, unter 
ande rem bei renommierten 
Musikverlagen sowie Künstle-
rinnen und Künstlern, ge -
weckt. Neben der Schaffung 
wirtschaft licher Werte unter-
stützt die vorgeschlagene Lö-
sung Künstlerinnen und Künst-
ler, und zwar insbesondere  
Nischenkünstler, ihre recht -
mäs sige Vergütung zu erhal -
ten. (red)

Projektfinanzierung wurde unterzeichnet (v. l.): Vincenzo Neidhardt (CEO Helga AG), Frank Heeb (Amt für Volkswirtschaft), Johannes Schneider 
(Projektleiter Universität Liechtenstein), Katja Gey (Leiterin Amt für Volkswirtschaft), Marco J. Menichetti (Universität Liechtenstein) und  
Christian Frommelt (Rektor Universität Liechtenstein). Bild: ikr

Revolution in Liechtenstein: «Ist es klug, 
den Fürsten ganz zu einer Null zu machen?» 
Anlässlich des 175. Jubiläums referierte der Historiker Peter Geiger darüber, welche Bedeutung die Revolution 1848/49 für Liechtenstein hat. 

Elias Quaderer 
 
Er dürfte einer der bekanntesten 
Sätze der Liechtensteiner Ge-
schichte sein: «Wir wollen in Zu-
kunft als Bürger und nicht als 
Untertanen behandelt sein.» 
Diese Forderung richtete der 
Maurer Historiker Peter Kaiser 
im Frühjahr 1848 an Fürst Alois 
II. Gleichzeitig fasste Kaiser mit 
dieser Sentenz auch das Pro-
gramm der Unruhen und Auf-
stände zusammen, die damals 
in ganz Europa ausbrachen – und 
als die Revolution von 1848/49 
in die Geschichtsbücher einge-
hen sollten. 2023/2024 feiert 
das europäische Revolutionsjahr 
nun sein 175-jähriges Jubiläum. 
Grund genug für das Liechten-
stein-Institut und den Histori-
schen Verein, in einer Veranstal-
tung an die damaligen Ereignis-
se zu erinnern: Am Montag 
referierte im Schaaner Saal der 
Historiker Peter Geiger über das 
Revolutionsgeschehen im Land. 
Sein Fazit: Insgesamt verlief  
die 1848er-/49er-Revolution in 
Liechtenstein gemässigter ab als 
in anderen Teilen Europas. Aber 
deren Ideen und Errungen-
schaften wirken bis heute nach. 

«Revolutionszug» führt 
Beamten an die Grenze 
Der Startschuss für die Revolu-
tionswelle, die über ganz Euro-
pa hereinbrach, fiel in Frank-
reich: Im Februar zwangen 
Volksaufstände in Paris König 
Louis-Philippe zur Flucht, es 
wurde die Republik ausgerufen. 
Inspiriert von diesen Ereignis-

sen kam es auch im übrigen  
Europa zu Unruhen und Auf-
ständen. Mitte März hielt die 
Revolution in Süddeutschland 
und Österreich Einzug. Doch in 
Liechtenstein blies es noch ru-
hig. Der Landesverweser Jo-
hann Michael Menzinger 
schrieb an den in Wien residie-
renden Fürsten: Es seien «nicht 
die geringsten Spuren einer 
Aufregung» zu spüren. Bereits 
wenige Tage später sollte sich 
dies ändern: In Balzers skan-
dierten die jungen Leute «Frei-

heit und Gleichheit!», in Vaduz 
sangen sie Freiheitslieder. Und 
bald wurden Drohungen gegen 
die fürstlichen Beamten laut.  

In manchen Fällen wurde 
auch zur Tat geschritten: Der 
Kanzlist Johann Langer wurde 
in Vaduz von einem «Revolu -
tionszug» mit Trommeln und 
Pfeifen abgeholt und an die 
Grenze zu Österreich gestellt.  
Nichtsdestotrotz betonte Gei-
ger, dass der Aufstand des Vol-
kes letztlich in gemässigte Bah-
nen geleitet werden konnte. 

Dies lag auch am führenden 
Kopf der Revolution in Liech-
tenstein: Peter Kaiser.  

«Wie wir bisher regiert 
wurden, ist zu kostspielig» 
Grund für den Unmut der Liech-
tensteiner war zum einen die 
wirtschaftliche Lage des Lan -
des, die sich seit Jahren ver-
schlechterte. Zum anderen die 
fehlende politische Mitbestim-
mung: Die Landesbevölkerung 
wurde in der Regel von fremden 
Beamten regiert, die der Fürst 

eingesetzt hatte. Aber mit dem 
Beginn der Revolutionswirren 
fanden im Fürstentum erstmals 
Wahlen statt: Um die Reform-
wünsche der Bevölkerung zu-
sammenzutragen, wurden in 
den Gemeinden Ausschüsse  
gewählt, die ihrerseits wiede -
rum einen Landesausschuss – 
bestehend aus Peter Kaiser und 
den beiden Ärzten Karl Schädler 
und Ludwig Grass – bestimm -
ten.  

Am 22. März ging erstmals 
ein Forderungskatalog der Re-
volution an Fürst Alois II. Ent-
worfen hatte ihn Peter Kaiser 
und unterzeichnet wurde er von 
allen Gemeindeausschüssen. 
Das Schreiben beginnt mit der 
Feststellung: «Die Art, wie wir 
bisher verwaltet und regiert 
wurden, ist für unser Ländlein 
zu kostspielig.» Zu lange habe 
man unter diesem Druck gelit-
ten. Und darum «ergreift auch 
uns die Bewegung, die (…) an 
alle Throne klopft.» Darauf 
wurden die Forderungen der 
Landesbevölkerung aufgelistet: 
Sie verlangte eine freiheitliche 
Verfassung mit einer frei ge-
wählten Volksvertretung, aber 
auch wirtschaftliche Verbesse-
rungen. Fürst Alois II. kam den 
Forderungen in vielen Punkten 
entgegen. So gab er im Mai auch 
seine Zustimmung für einen 
Verfassungsrat, der eine neue 
Verfassung ausarbeiten sollte. 
Auch wenn Peter Kaiser selbst 
nicht Mitglied des Verfassungs-
rats war, arbeitete er bis Juli 
1848 einen Verfassungsentwurf 
aus. Darin dominierte das de-

mokratische Element deutlich 
über dem monarchischen. Der 
aus Mauren stammende Jurist 
Franz Josef Öhri merkte zu die-
sem Entwurf an: «Ist es klug, 
den Fürsten ganz zu einer Null 
zu machen?» 

Grundlage für Verfassungen 
von 1862 und 1921 
Trotz dieser Vorbehalte dienten 
Kaisers Ideen dem Verfas-
sungsrat als Grundlage – und 
das Gremium konnte im Okto-
ber 1848 einen eigenen Verfas-
sungsentwurf vorlegen. Er sah  
unter anderem ein vom Volk ge-
wähltes Parlament vor: den 
Landrat. Im März 1849 erliess 
Fürst Alois II. die sogenannten 
«konstitutionellen Übergangs-
bestimmungen». Damit setzte 
er Teile des Verfassungsent-
wurfs in Kraft.  

Der Erfolg der Revolution 
war jedoch nur von kurzer  
Dauer: Als Österreichs Kaiser 
Franz Joseph 1851 zum Absolu-
tismus zurückkehrte, zog Fürst 
Alois II. nach: Im Sommer 1852 
unterzeichnete er den «Reak -
tionserlass». Damit galt wieder 
die alte absolutistische Ord-
nung. Waren also letztlich alle 
Bemühungen des Volkes um-
sonst gewesen? Nicht ganz. 
Geiger wies am Schluss des 
Vortrags auf den «langen Atem 
der Revolution» hin: Die Jahre 
1848/49 schufen in Liechten-
stein die Voraussetzungen für 
die konstitutionelle Verfassung 
von 1862 – und damit auch für 
die heute noch gültige Verfas-
sung von 1921.

Peter Geiger erklärte, dass die Ideen der Revolution noch bis heute nachwirken. Bild: Daniel Schwendener
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Grenzen
Grenzen defi nieren Territorien. Territorien als politi schen 
Entscheidungsräumen wie auch als Identi fi kati onsräumen 
kam in der Entwicklung der modernen Welt eine zentrale 
Rolle zu. Die beschleunigten Globalisierungsprozesse ab 
dem späten 20. Jahrhundert fordern bestehende territoria-
le politi sche Entscheidungsräume und Identi fi kati onsräume 
– gerade in der bislang dominierenden Form des Nati onal-
staates – zunehmend heraus und lassen diese auch nicht 
mehr unbedingt als deckungsgleich erscheinen. In diesem 
Kontext wird die Bedeutung von Grenzen seit einiger Zeit 
neu betrachtet und diskuti ert. 

Vier Beiträge beleuchteten das Thema aus geschichts-, po-
liti k-, rechts- und wirtschaft swissenschaft licher Perspekti ve. 
Theoreti sche und konzepti onelle Überlegungen wurden mit 
prakti schen, empirischen Befunden in Bezug gesetzt. Auf 
das «Grenzland» Liechtenstein wurde ebenso geblickt wie 
darüber hinaus.

23.10.2024: Von Schaanwald nach Tijuana und zurück: 
Zu Geschichte und Konzepten von Grenzen
Stephan Scheuzger, Liechtenstein-Insti tut

30.10.2024: Vom grenzenlosen Europa zur Festung 
Europa? Frank Schimmelfennig, ETH Zürich

6.11.2024: Grenzen des Klein(st)staats – Wo liegen die 
Grenzen Liechtensteins?
Georges Baur, Liechtenstein-Insti tut

13.11.2024: Die wirtschaft liche Integrati on Liechtensteins 
und der Zollanschlussvertrag mit der Schweiz
Andreas Brunhart und Marti n Geiger, Liechtenstein-Insti tut
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Rezeption und Fortentwicklung  
im liechtensteinischen Recht
Kooperationsreihe des Forschungszentrums und Doktorats-
kollegs Liechtensteinisches Recht der Universität Innsbruck 
und des Liechtenstein-Instituts. Referate von Forschenden 
des Liechtenstein-Instituts: 

11.1.2024: Umweltverfassungsrecht - Staatsaufgaben, 
menschliche Grundpflichten oder Eigenrechte der Natur?
Cyrus Beck

25.1.2024: Liechtenstein, ein Kleinstaat ohne Armee 
Patricia Schiess

6.6.2024: Heute Peter Kaisers (1793–1864) «Geschichte 
des Fürstenthums Liechtenstein» (1847) lesen – eine 
rechtshistorische Hinführung
Emanuel Schädler

Wirtschaftspolitisches Seminar Alpenrhein 
[fortlaufend]
Kooperationsreihe des Zentrums für wirtschaftspolitische 
Forschung (ZWF) der Fachhochschule Graubünden, der Uni-
versität Liechtenstein und des Liechtenstein-Instituts.

24.4.2024: Evidenzbasierte Evaluierung öffentlicher 
Politikmassnahmen
Politikmassnahmen zielen meist darauf ab, die Lebensreali-
täten der Bevölkerung zu verbessern, wie zum Beispiel die 
verfügbaren Einkommen zu erhöhen oder die Gesundheit 
zu stärken. Zentral für die Messung der Wirksamkeit von 
Politikmassnahmen ist dabei eine saubere Kausalanalyse. 
Im Vortrag wird dargelegt, wie die Verwendung sogenann-
ter «natürlicher Experimente» in der empirischen Wirt-
schaftsforschung die kausale Wirkungsanalyse in den letz-
ten Jahren revolutionierte. 

Referent: Jörg Paetzold

Seminarreihe LIEconomics [fortlaufend]
Die Reihe dient dem Forschungsaustausch zu ökonomischen 
Themen und Statistiken mit Relevanz für Liechtenstein. Die 
Teilnehmenden stammen aus akademischen Institutionen, 
Think Tanks, Behörden, Verwaltung, Verbänden oder der 
Privatwirtschaft (4.3.2024 / 17.10.2024).

EINZELVERANSTALTUNGEN

5.2.2024: Volksabstimmungen über eine 
Volkswahl der Regierung – Schweizer Erfahrungen
Das Schweizer Stimmvolk wurde seit 1848 schon drei Mal 
aufgefordert, über eine Volkswahl seiner Regierung, des 
Bundesrates, an der Urne zu befinden, letztmals 2013. Alle 
drei Male lehnte es ab. Warum wollte sich das Volk kein 
neues Volksrecht geben? Was waren die Motive der Stim-
menden für das Nein? Wie hoch war eigentlich die Betei-
ligung an diesen Urnengängen? Welche Parteien sprachen 
sich dafür, welche dagegen aus? 

Referent: Thomas Milic, Liechtenstein-Institut

16.4.2024: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und 
Medienförderung – zwei Paar Schuhe?
Der Vortrag beruht auf den Ergebnissen einer rechtsver-
gleichenden Untersuchung der Referentin zur Finanzierung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Liechtenstein, der 
Schweiz, Österreich und Deutschland.

Referentin: Patricia Schiess, Liechtenstein-Institut

13.6.2024: Näher beim Volk? Populismus als 
Mehr-Ebenen-Politik
Die Prognosen zur Europawahl 2024 sagten in vielen Län-
dern einen massiven Stimmengewinn für rechtspopulisti-
sche Parteien voraus. Was aber ist Populismus? Wofür ste-
hen die Populisten? Und was bedeutet der Machtzuwachs 
von populistischen Parteien für die Demokratie? In seinem 
Vortrag näherte sich Daniel Kübler diesen Fragen aus einer 
politikwissenschaftlichen Sicht. 

Prof. Dr. Daniel Kübler ist Professor am Institut für Politik-
wissenschaft der Universität Zürich und Co-Direktor des 
Zentrums für Demokratie Aarau und seit 2024 Mitglied des 
Wissenschaftlichen Rates des Liechtenstein-Instituts. 

21.10.2024: Erzählformen der Wissenschafts-
geschichte
Das Erzählen von Geschichte kann ganz unterschiedliche 
Formen annehmen. Am Beispiel der Wissenschaftsgeschich-
te nahm Hans-Jörg Rheinberger einige von ihnen in den 
Blick. Dabei stand im Zentrum die Abwendung von einer rei-
nen Ideengeschichte hin zu einer Geschichte, in der die Pra-
xis der Wissenschaften, vor allem ihre Beobachtungs- und  
Experimentierprozesse, ins Zentrum gerückt wurden.

Hans-Jörg Rheinberger war Direktor des Max-Planck-Insti-
tuts für Wissenschaftsgeschichte, Berlin
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Weitere Tätigkeiten unserer 
Forscherinnen und Forscher
FACHBEREICH GESCHICHTE

Fabian Frommelt
Vorträge:
•	 «auf ein zeit administriert und verwalthet». Zu den 

finanziellen Aspekten der  Hohenems-Vaduzer Herr-
schaftskrise und Zwangsadministration (1684 bis 1712). 
Vortrag am Workshop «Reich, Recht und Schulden IV» 
am Juridicum der Universität Wien (9.2.2024)

•	 Teilnahme und Mitarbeit an der Arbeitstagung «Schwei-
zer Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus – Er-
innern, Vermitteln, Vernetzen. Ausgangspunkt: Rhein-
taler Vermittlungszentrum zum Thema Flucht» an der 
Pädagogischen Hochschule St. Gallen (10./11.6.2024)

Mitgliedschaften: 
•	 Arbeitskreis für interregionale Geschichte des mittleren 

Alpenraumes (AIGMA)  

Cornelius Goop
Vorträge:
•	 Sensible Daten und soziale Nähe im Kleinstaat: Zeit-

geschichtliche Themen im Historischen Lexikon des 
Fürstentums Liechtenstein». Vortrag im Panel Schwer-
punktthema «Sensible Daten» an der 17. Tagung der AG 
Regionalportale, Dresden (6.5.2024) (Bild unten)

Stephan Scheuzger
Lehrtätigkeit: 
•	 Vorlesung «Wahrheit und historisches Unrecht: Die Her-

stellung von Wissen über vergangene Massenverbre-
chen», Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 
Herbstsemester 2024

•	 Vorlesung: «Der Bau: die globale Geschichte der Gefäng-
nisarchitektur», Eidgenössische Technische Hochschule 
Zürich, Frühlingssemester 2024

Vorträge, Konferenzen (Organisation, Teilnahme): 
•	 Universität Graz: «Liechtenstein und Costa Rica – Sozi-

alpolitische Entwicklungen in zwei Kleinstaaten im Jahr-
zehnt nach dem Ersten Weltkrieg». Panel: Internationale 

Sozialpolitik im Nationalstaat – nationale Sozialpolitik im 
internationalen  Zusammenhang. Welfare state building 
in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, 15. Österrei-
chischer Zeitgeschichtetag, 11.–13. April 2024.

•	 Universität Bern: «Die Globalgeschichte des Gefängnis-
ses im langen 19. Jahrhundert: Konzept und Empirie». 
8. Kolloquium zu Kriminalität und Strafjustiz in der Neu-
zeit, 18.–20. Jahrhundert, 19.–22. Juni 2024.

•	 Universität Bielefeld, Zentrum für interdisziplinäre For-
schung: «How to Lock Up Efficiently and Humanely? 
Metropolitan, Colonial and Postcolonial Comparisons 
of Prison Regimes in the Middle of the Nineteenth Cen-
tury», International Conference Comparisons Going Glo-
bal? Historical Perspectives on the Contemporary World, 
17.–19. Oktober 2024.

•	 Universität zu Köln: «Chile und Argentinien in der Globa-
lisierung des modernen Gefängnisses», Forschungskollo-
quium, Historisches Institut, 4. Dezember 2024.

•	 «Internationale Sozialpolitik im Nationalstaat – nationale 
Sozialpolitik im internationalen  Zusammenhang. Welfare 
state building in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg» 
(mit Prof. Dr. Marcus Gräser), Panel im Rahmen des 15. 
Österreichischen Zeitgeschichtetages: Zeitenwenden – 
Wendezeiten?, Universität Graz, 11.–13. April 2024

Weitere Tätigkeiten: 
•	 Herausgeber der Schriftenreihe des Liechtenstein-Insti-

tuts im Nomos-Verlag
•	 Gutachten zur Evaluation von Forschungsvorhaben für 

ein Institute for Advanced Studies
Mitgliedschaften: 
•	 Mitglied des Stiftungsrates des Liecht. Landesmuseums
•	 Mitglied des Vorstandes des Berner Forums für Kriminal-

wissenschaften, Universität Bern
•	 Assoziierter Forscher des Center for Global Studies, Wal-

ter-Benjamin-Kolleg, Universität Bern 
•	 Experte für Maturitätsprüfungen im Fach Geschichte im 

Kanton Bern
•	 Mitglied European Network in Universal and Global His-

tory (ENIUGH)

FACHBEREICH POLITIK
Thomas Milic
Lehrtätigkeit: 
•	 Jugend und Politik, Forschungsseminar an der Universi-

tät Zürich, Frühjahrssemester 2024
•	 Abstimmungsverhalten in der Schweiz, Forschungssemi-

nar an der Universität Zürich, Frühjahrssemester 2024
•	 Kantonale Wahlen und Abstimmungen, Forschungssemi-

nar an der Universität Zürich, Herbstsemester 2024
•	 Abstimmungsverhalten in der Schweiz, Forschungssemi-

nar an der Universität Zürich, Herbstsemester 2024
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Vorträge: 
•	 Das politische System – national und international. Mo-

dul im Politiklehrgang Schweiz 2024. Berufs- und Weiter-
bildungszentrum Buchs Sargans (20.1.2024)

•	 Verhältnis der Jugend zu Politik, Gesellschaft und Beruf. 
Vortrag im Rahmen der Ausstellung «Jung sein in Europa: 
Träume, Realitäten und Perspektiven», Domus, Schaan 
(26.3.2024) 

•	 Volksrechte in Liechtenstein. Vortrag für eine wissen-
schaftliche Studienreise zu Schweizer Universitäten des 
Deutschen Instituts für Sachunmittelbare Demokratie. 
Liechtenstein-Institut (3.5.2024)

•	 Ehrenamt – wie weiter? Impulsreferat im Rahmen der 
Veranstaltung «Kulturtreff», Kulturkommission Mauren, 
Kulturhaus Rössle, Mauren (13.5.2024)

•	 Präsentation Jugendumfrage, Aha (25.6.2024)
•	 Politisches System Liechtensteins, DISUD, Dresden 

(8.8.2024)
•	 Politisches System Liechtensteins, Rotary-Club 

(13.8.2024)
•	 Präsentation Jugendumfrage, Jugendparlament Liech-

tenstein (28.9.2024)
•	 Präsentation Medienbericht Liechtenstein 2024, Pres-

seclub Liechtenstein (2.10.2024)
•	 Einführungsveranstaltung Landesverwaltung (Juli, Sep-

tember, Dezember 2024)

Weitere Tätigkeiten: 
•	 Reviewer in Fachzeitschriften
•	 Länderspezifisches Coding für V-Dem-Projekt (Varieties 

of Democracy)
•	 Vorstandsmitglied im Deutschen Institut für Sachunmit-

telbare Demokratie (DISUD)

Philippe Rochat
•	 Reviewer in Fachzeitschriften

FACHBEREICH RECHT
Georges Baur
Lehrtätigkeit:
•	 Sanktionen und internationales Wirtschaftsrecht, Uni-

versität Liechtenstein (25.4., 27.9., 3.10.2024)
•	 Einführung in das EWR-Recht. Universität Leiden, 

3.4.2024. Universität Zürich (2.12.2024)

Weitere Tätigkeiten: 
•	 Herausgeber der Schriftenreihe des Liechtenstein-Insti-

tuts im Nomos-Verlag

Mitgliedschaften: 
•	 CENTENOL (Centre for the Europeanisation of Norwegi-

an Law, Uni Bergen): Mitglied von zwei Arbeitsgruppen 
zum EWR-Sozial- und Arbeitsrecht

«Soll die Schweiz dem EWR beitreten?»

(V.l.) Georges Baur mit Stefan Legge, Tina Freyburg und 
Marc Rüdisüli. 

Am 7. März 2024 nahm Georges Baur an der Univer-
sität St. Gallen an einer Debatte zum Thema «Soll die 
Schweiz dem EWR beitreten?» teil. Organisiert wurde 
der Anlass vom Thinktank foraus und von der Europä-
ischen Bewegung Ostschweiz.
Vom unbestrittenen Wunsch nach wirtschaftlicher Zu-
sammenarbeit ausgehend, wollten die Organisatoren 
eine Andockung der Schweiz an die bestehende EWR-/
EFTA-Organe diskutieren und zu einem Plädoyer für 
oder gegen einen EWR-Beitritt der Schweiz kommen. 
Je zwei der Panelisten hatten Argumente pro oder con-
tra einen EWR-Beitritt der Schweiz vorzubringen. An-
schliessend wurde das zahlreich erschienene Publikum 
befragt. Es entschied sich mit knappem Mehr gegen 
einen Beitritt der Schweiz zum EWR und sprach sich 
tendenziell für eine bilaterale Lösung aus.

Neben Georges Baur diskutierten Prof. Tina Freyburg 
und Stefan Legge von der Universität St. Gallen sowie 
Marc Rüdisüli, Präsident Junge Mitte Schweiz. Als Key-
note-Speaker sprach Andreas Krafft (Dozent Uni St. Gal-
len) über «Die Schweiz zwischen Angst und Hoffnung».

Cyrus Beck
Vorträge: 
•	 Liechtensteinisches Umweltschutzgesetz: Rezeption und 

Eigenschöpfungen im Immissionsschutzrecht, Vortrag im 
Rahmen des 2. Rechtsvergleichenden Symposiums der 
Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL), 
Triesen (28.9.2024)

Lehrtätigkeit:
•	 Vorlesung «Digitalisierung und Recht» im CAS Datenma-

nagement und Informationstechnologien, Universität 
Zürich (Mai 2024)
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Emanuel Schädler
Vorträge: 
•	 Pressekonferenz zum BuA Religionsgemeinschaftenge-

setz (RelGG) (7.2.2024) 
•	 VU60 plus Hock zum RelGG (24.4.2024) 
Mitgliedschaften: 
•	 Stiftungsrat der Stiftung Heimat- und Familiengeschichte 

Triesenberg (seit 2018, seit 2024 Präsident des Stiftungs-
rates)

•	 2020 bis 2024 Mitglied der weiteren rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Bern als ein Mittelbauver-
treter, in diesem Rahmen: Mitglied der Kommission für 
Gleichstellung und Nachwuchsförderung der rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Bern (2020 bis 
2024) und von 2021 bis 2024 Mitglied der Bibliotheks-
kommission 

•	 Stiftungsrat der Liechtensteinischen Landesbibliothek 
(seit 2023)

Patricia Schiess
Lehrtätigkeit: 
•	 Universität Zürich: Übungen im öffentlichen Recht I, 

Frühjahrssemester 2024
•	 Universität Liechtenstein:

•	 EMRK und EGMR-Rechtsprechung in Liechtenstein, 
Lehrveranstaltung im Executive Master of Laws (LL.M.) 
im Wirtschaftsstrafrecht (9.11.2024)

•	 Einführung in das öffentliche Recht sowie Grundlagen 
des EWR-Rechts, Lehrveranstaltung im Doktoratsstudi-
engang Wirtschaftsrecht (3.12.2024)

Vorträge: 
•	 La principauté du Liechtenstein: Le prince parle – et il a 

beaucoup à dire. Vortrag am XVe séminaire franco-japo-
nais de droit public an der Université du Luxembourg 
(14.3.2024)

•	 Die Höhe der Rundfunkgebühr – nicht nur in der Schweiz 
ein Thema. Webinar bei Weblaw, Bern (27.5.2024)

•	 Ähnlich, aber doch verschieden – Rundfunkfinanzierung 
in den deutschsprachigen Staaten (Podcast Ars Boni 508. 
Podcast mit Prof. Nikolaus Forgó im Rahmen seines Vi-
deo-Podcasts «Ars boni» des Department of Innovation 
and Digitalisation in Law der Universität Wien, der sich 
mit den Themen Digitalisierung – Recht – Medien – Co-
vid befasst (24.6.2024)

•	 Meilen- und Stolpersteine der Gleichstellung von 1984 
bis heute. Vortrag im Rahmen der Ausstellung «Vom hal-
ben zum ganzen Stimmvolk. 40 Jahre Frauenstimmrecht 
in Liechtenstein» im Liechtensteinischen Landesmuseum 
in Vaduz (24.9.2024)

•	 Radio Liechtenstein (Podcast Ars Boni 535). Podcast mit 
Prof. Nikolaus Forgó im Rahmen seines Video-Podcasts 
«Ars boni» des Department of Innovation and Digitalisa-

tion in Law der Universität Wien, der sich mit den The-
men Digitalisierung – Recht – Medien – Covid befasst 
(11.11.2024)

•	 Liechtensteins Verfassung, der Staatsgerichtshof und 
die EMRK. Vortrag an der Wirtschaftsuniversität Wien, 
organisiert vom Institut für die Internationalisierung des 
Rechts (18.11.2024)

Mitgliedschaften: 
•	 Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
•	 Gesellschaft für Rechtsvergleichung
•	 Akademie der Wissenschaften in Liechtenstein

FACHBEREICH VOLKSWIRTSCHAFT

Andreas Brunhart
Vorträge: 
•	 Arbeitskräftemangel aus makroökonomischer Perspek-

tive. Gastvortrag anlässlich des Workshops zum Eras-
mus+-Projekt «Implementierung der Europäischen 
Agenda für Erwachsenenbildung» der Stiftung Erwach-
senenbildung Liechtenstein (11.3.2024)

•	 Liechtensteins Konjunktur: «Angewandte Wirtschafts-
analyse» und volkswirtschaftliche Grundlagenforschung 
des Liechtenstein-Instituts. Vortrag anlässlich des Be-
suchs einer Schulklasse des Liechtensteinischen Gymna-
siums am Liechtenstein-Institut (23.4.2024).

•	 Zeit für Liechtenstein an der LIHGA – Was braucht Liech-
tensteins Wirtschaft? (17.9.2024)

•	 «Einkommensverteilung und staatliche Umverteilung: 
Liechtenstein im internationalen Vergleich». Vortrag an-
lässlich des Politiklehrgangs Liechtenstein. Pfarreizent-
rum, Schaan (16.12.2024).

Mitgliedschaften:
•	 Seit 2013 Mitglied der Statistikkommission der Regierung
•	 «Arbeitsgruppe Arbeitskräftemangel» der Regierung: 

Andreas Brunhart war Mitglied der von April 2023 bis 
April 2024 tätigen Arbeitsgruppe, in der neben den zu-
ständigen Ministerien und Amtsstellen auch die Wirt-
schaftskammer, die LIHK, der Bankenverband und 
externe Experten vertreten sind. Der Bericht der Arbeits-
gruppe wurde im Mai 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt.

•	 World/European Economic Survey (ifo-Institut): Andreas 
Brunhart beteiligt sich seit Ende 2018 an der vierteljähr-
lichen WES/EES-Expertenumfrage des ifo-Instituts in 
München, an der über 1000 Ökonominnen und Ökono-
men aus etwa 120 Ländern teilnehmen.
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Martin Geiger
Lehrtätigkeit: 
•	 Vorlesung Makroökonomie, Universität Liechtenstein

Vorträge, Konferenzteilnahmen:
•	 Research Seminar ifo Institute, München (7.2.2024)
•	 ifo Dresden Workshop (11.4.2024)
•	 Liechtensteins Konjunktur: «Angewandte Wirtschafts-

analyse» und volkswirtschaftliche Grundlagenforschung 
des Liechtenstein-Instituts. Vortrag anlässlich des Be-
suchs einer Schulklasse des Liechtensteinischen Gymna-
siums am Liechtenstein-Institut (23.4.2024)

•	 Research Seminar, Universität Konstanz (21.5.2024)
•	 International Conference on Macroeconomic Analysis & 

International Finance, Kreta (1.6.2024)
•	 Workshop on Fiscal and Monetary Policy Interactions of 

the Working Group on Econometric Modeling of the Eu-
ropean Central Bank, Frankfurt (6.6.2024)

•	 Research Seminar at FernUniversität Hagen (25.6.2024)
•	 Research Seminar at University of Cyprus (3.7.2024)

Begutachtung für Fachzeitschriften: 
•	 Martin Geiger referierte 2024 Beiträge für das «Journal 

of Money, Credit and Banking» und die «Diligencia Stif-
tung». 

Jörg Paetzold
Lehrtätigkeit an der Universität Salzburg: 
•	 Vorlesung (mit Übung) Mikroökonomik
•	 Vorlesung Wirtschaftspolitik 
•	 Doktorandenseminar 
•	 Vorlesung (mit Übung) Mikroökonometrie
•	 Proseminar Ausgewählte Themen der Volkswirtschafts-

lehre 
•	 Forschungsseminar VWL 
•	 Vorlesung Fundamentals of European Union Studies

Vorträge:
•	 Vortrag an der Universität Salzburg über den Nobelpreis 

für Wirtschaftswissenschaften 2023 (17.1.2024)
•	 Vortrag im Wirtschaftspolitischen Seminar Alpenrhein: 

Evidenzbasierte Evaluierung öffentlicher Politikmaßnah-
men (24.4.2024)

•	 Forschungsvortrag im Workshop Urban Economics an der 
UC Irvine: Impact of a Cheap Public Transport Ticket on 
Mobility Patterns and Infrastructure Quality (3.8.2024)

•	 Vortrag im Rahmen von Uni-55-PLUS an der Universität 
Salzburg: Evidenzbasierte Evaluation staatlichen Han-
delns in der Volkswirtschaftslehre: Theorie und Anwen-
dungsbeispiele (11.11.2024)

Weiteres: 
•	 Jörg Paetzold referierte 2024 einen Beitrag für das 

«Quarterly Journal of Economics», fungierte als Gutach-
ter für ein eingereichtes Projekt beim «Jubiläumsfonds 
der Oesterreichischen Nationalbank», und war als Guest 
Editor für das Empirica Special Issue der NOeG: «Econo-
mics in Times of Uncertainty» tätig

Mitgliedschaften: 
•	 CESifo Research Network Fellow

WEITERE MITARBEITENDE

Kristina Budimir
Vorträge: 
•	 Vorstellung des Bildungsberichts 2024 anlässlich einer 

Pressekonferenz am Liechtenstein-Institut (8.10.2024)
•	 «Bildungsbericht Liechtenstein 2024 – Ergebnisse so-

wie Erkenntnisse und Konsequenzen zur Durchfüh-
rung». Vortrag für die Bildungsdirektion des Kantons Zug 
(13.11.2024)

Patricia Hornich
Weitere Tätigkeiten: 
•	 Mitarbeit in der Vernetzungsgruppe für Menschen mit 

Behinderung und Unterstützungsbedarf («sichtwech-
sel») aufgrund der Expertentätigkeit im Rahmen ver-
schiedener EU-Expertennetzwerke

Wilfried Marxer
Mitgliedschaften: 
•	 Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft
•	 Schweizerische Vereinigung für politische Wissenschaft
•	 Congress of Local and Regional Authorities.
•	 Beirat der österreichischen Initiative «mehr demokratie»
•	 Beirat der Swiss Democracy Foundation/Schweizer De-

mokratiestiftung 
•	 Präsident des Vereins für Menschenrechte Liechtenstein 

(VMR)
•	 Präsident der  Liechtensteinischen Akademischen Gesell-

schaft (LAG) 
•	 Vorstandsmitglied/Schatzmeister von CIPRA Internatio-

nal

Thomas Meier
Mitgliedschaften: 
•	 Präsident der Akademie der Wissenschaften in Liechten-

stein
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Das Liechtenstein-Institut in den Medien

Das Liechtenstein-Insti tut verfügt über eine hohe Präsenz 
in den Medien, sei es in Form von Gastkommentaren, In-
terviews oder Berichterstatt ung über Anlässe und das Er-
scheinen von Publikati onen. 2024 nahmen rund 120 Me-
dienbeiträge Bezug auf die am Insti tut erfolgte Forschung. 
Zahlreiche Beiträge themati sieren Umfrageergebnisse oder 
Auft ragsstudien, die das Liechtenstein-Insti tut durchführt. 

Gastbeiträge in der Lie:Zeit
2024 erschien eine Beitragsreihe von Cornelius Goop aus 
Anlass des 40-Jahr-Jubiläums der Einführung des Frauen-
sti mmrechts (siehe auch S. 8 in diesem Bericht): 
• Erste Frauen in der liechtensteinischen Politi k. Nr. 122, 

Feb. 2024.
• Eine kurze Geschichte der Frauenerwerbsarbeit in Liech-

tenstein. Nr. 123, März 2024.
• Maria Eberle und das Ende der Hexenverfolgungen. 

Gastbeitrag. Nr. 124, April 2024.
• Die sich wandelnde Rolle der Hebamme. Nr. 125, Mai 

2024.
• Schlusslicht Europas. Nr. 126, Juni 2024.
• Ungleiche Staatsangehörige. Nr. 127, Aug. 2024.
• Weibliche Fürstenmacht. Nr. 128, Sept. 2024.
• Einfl ussreiche Lindauer Äbti ssinnen. Nr. 129, Okt. 2024.
• Die Witwe als Haushaltsvorstand. Nr. 130, Nov. 2024.
• Orte weiblicher Bildung in Liechtenstein. Nr. 131, Dez. 

2024.

Kurzbeiträge im Wirtschaft  Regional 
In der Rubrik «Kurz gefasst» liefern Forschende des Liech-
tenstein-Insti tuts Gastbeiträge zu aktuellen wirtschaft spo-
liti schen Diskussionen, volkswirtschaft lichen Themen und 
eigenen Forschungsergebnissen. Zusätzlich wird monatlich 
eine Abbildung mit Bezug zur liechtensteinischen Volkswirt-
schaft  erstellt und kurz kommenti ert.

Lie:Zeit, September 2024

18 09/2024polit:zeit

In der neuzeitlichen Ge-
schichte Europas waren 
Frauen auf den Thronen der 
Herrscherhäuser keine derart 

grosse Seltenheit, wie es lange Zeit 
in der geschichtswissenschaftli-
chen Forschung dargestellt wurde. 
Im Gegenteil müssen gar nicht nur 
die ganz berühmten Herrscherin-
nen wie Isabella I. von Kastilien 
(reg. 1474–1504), Maria Theresia 
von Österreich (reg. 1740–1780) 
oder die britische Königin Victo-
ria (reg. 1837–1901) bemüht wer-
den, um die historische Bedeu-
tung weiblicher monarchischer 
Herrschaft hervorzuheben. Statt-
dessen ist es auch erkenntnisreich, 
lange als Sonderfälle oder reine 
Marginalien abgestempelte Herr-
schaftsformen wie die zeitlich be-
grenzten Einsätze von Frauen als 
Herrscherinnen in den Blick zu 
nehmen. Gerade die sogenannte 
Regentschaft, also die zeitweise 
Übertragung von Herrschafts-
rechten, zum Beispiel bei Abwe-
senheit, Unfähigkeit oder Min-
derjährigkeit des Herrschers, war 
häufig mit weiblicher Machtaus-
übung verbunden. Ein solcher Fall 
von Regentschaft findet sich mit 

Fürstin Franziska (1813–1881) 
auch für Liechtenstein.

Gräfin Franziska Kinsky von 
Wchinitz und Tettau wurde 1813 
in Wien geboren. Sie heiratete auf 
den Tag genau an ihrem 18. Ge-
burtstag, am 8. August 1831, den 
liechtensteinischen Thronfolger 
Alois, der ab 1836 als Fürst Alo-
is II. von Liechtenstein regierte. 
Zwischen 1834 und 1853 gebar 
sie neun Töchter und zwei Söhne, 
darunter die beiden zukünftigen 
Fürsten Johann II. und Franz I.

Fürst Alois II. starb am 12. No-
vember 1858, worauf ihm sein 
ältester Sohn Johann als Fürst 
nachfolgte. Nach den Plänen der 
Fürstinmutter Franziska und des 
fürstlichen Beraters Justin von 
Linde sollte Johann seine Ausbil-
dung aber vor dem Regierungsan-
tritt noch abschliessen. So über-
nahm Franziska zwischen dem 10. 
Februar 1859 und dem 2. Novem-
ber 1860 stellvertretend die Regie-
rungsgeschäfte – womit Liechten-
stein zum ersten und einzigen Mal 
in seiner Geschichte eine Regentin 
hatte. Die politischen Zeiten wa-

ren turbulent, da im Fürstentum 
drängende Forderungen nach ei-
ner konstitutionellen Verfassung 
gestellt wurden. Weil die Fürstin, 
auch auf Anraten Lindes, ihrem 
Sohn in dieser Sache keine zu-
kunftsentscheidenden Beschlüsse 
vorwegnehmen wollte, erschien 
ihre Regentschaftszeit im Rück-
blick eher als Phase der Stagnati-
on. Dennoch wurden zwei wich-
tige Reformen durchgeführt, die 
zum Teil alte Forderungen der 
Revolution von 1848/49 einlös-

ten: 1859 wurde die Ablösung der 
Grund- und Erblehenzinse, 1860 
des sogenannten Vogelmolkens, 
einer Alpabgabe, ermöglicht. Im 
Übergangscharakter dieser rund 
anderthalb Jahre mag ein Grund 
liegen, warum die Regentschaft 
Franziskas im öffentlichen Be-
wusstsein schwach verankert 
blieb. Als zentrales Beispiel für 
die weibliche Seite der Monarchie 
kann sie dennoch nicht nur als 
Episode gelten.

Vor 40 Jahren, im Sommer 1984, 
führte Liechtenstein als letztes 
europäisches Land das Frau-
enstimm- und -wahlrecht auf 
Landesebene ein. Diesem Anlass 
widmet sich eine Artikel-Serie 
zur Geschichte der Frauen in 
Liechtenstein, die sich auf die In-

halte des Historischen Lexikons 
des Fürstentums Liechtenstein 
online (eHLFL) stützt

Lesen Sie mehr unter 
historisches-lexikon.li 

FRAUEN IN 
LIECHTENSTEIN
EINBLICKE INS 
HISTORISCHE LEXIKON

Weibliche 
Fürstenmacht

Porträt der Fürstin Franziska von Liechtenstein (1813–1881), Kopie nach Friedrich 
von Amerling, undatiert (© LIECHTENSTEIN, The Princely Collections, Vaduz-Vienna.)

Zwischen 1859 und 1860 hatte Liechtenstein für kurze 
Zeit eine Regentin, als Fürstin Franziska vorübergehend 
die Regierungsgeschäfte für ihren Sohn Johann II. über-
nahm. In der liechtensteinischen Geschichtsschreibung 

geht dies gerne vergessen.

Text: Cornelius Goop, Liechtenstein-Institut

Die Internationale Forschung hat in 
den letzten Jahren den Arbeitsange-
bots- und Einkommensrückgang jun-
ger Mütter («Mo therhood Penalty») 
genauer quantifiziert. Für Liechten-
stein fehlen bis dato öffentlich ver-
fügbare Mikrodaten, um solche Ana-
lysen durchzuführen. Obige Abbil- 
dung basierend auf den steuerlich 
veranlagten Erwerbseinkommen 

lässt jedoch vermuten, dass auch in 
Liechtenstein ein substantieller 
Rückgang existiert.  

Die Abbildung zeigt den Median-
wert für Männer- und Frauener-
werbseinkommen für verschiedene 
Altersgruppen im Jahr 2021 (für alle 
Personen und nur für Erwerbstätige). 
Man sieht eine deutliche Divergenz 
zwischen den Geschlechtern ab den 

Altersgruppen, wo die Geburt eines 
Kindes wahrscheinlich wird. 

Dieses Auseinanderklaffen der 
Einkommen lässt sich nicht nur für 
die ersten Jahre der Mutterschaft be-
obachten, sondern bleibt bis zur 
Pension bestehen. Dies steht wohl 
mit anhaltend geringerem Arbeits-
angebot für Mütter und tieferen Kar-
rierechancen in Verbindung.

Jörg Paetzold 
Ökonom am Liechtenstein-Institut
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«Strafe für Mutterschaft» auch am Arbeitsmarkt in Liechtenstein?
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Umfrage der Woche 
Frage: Wenn an diesem Sonntag über das  
Referendum gegen den Ergänzungskredit für 
den Neubau des Landesspitals abgestimmt 
würde, was würden Sie in die Urne legen?

Korrigendum 

Im Artikel «Warum zahlt die Krankenkasse mehr 
als nötig für eine Operation am Landesspital?», 
erschienen im «Vaterland» vom 17. April auf  
Seite 3, wird der Eindruck erweckt, dass die Obli-
gatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) die 
Kosten für Knieoperationen ausschliesslich dann 
vollumfänglich übernimmt, wenn diese im Lan-
desspital in Vaduz stattfinden. Das ist nicht kor-
rekt. Die Kosten werden auch dann vollumfäng-
lich übernommen, wenn die Operation in einem 
Vertragsspital (z. B. im Kantonsspital Chur oder 
einem Spital des Spitalverbundes Rheintal- 
Sarganserland-Werdenberg) durchgeführt wird. 
Korrekt ist jedoch, wie im Artikel ausgeführt, dass 
die Klinik Gut in Fläsch kein Vertragsspital ist und 
die Kosten dort daher nicht vollumfänglich von 
der OKP gedeckt sind, obwohl die Kosten in der 
Klinik Gut tiefer wären. (red)

Was sind uns Medien wert? 
Wissenschaftlerin Patricia Schiess ortet zunehmenden Bedarf an staatlicher Unterstützung. 

David Sele 
 
Patricia Schiess hat kürzlich eine 
umfassende rechtsvergleichende 
Untersuchung der Finanzierung 
des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks in den deutschsprachigen 
Ländern vorgelegt. Einige Er-
gebnisse fasste die Wissen-
schaftlerin am Dienstag im 
Liechtenstein-Institut in einem 
Vortrag zusammen. Sie trans-
portierte dabei bewusst Idealbil-
der, die aufzeigen, welche Funk-
tionen dem öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk und den privaten 
Medien zukommen sollten. 
Demnach müsste der öffentlich-
rechtliche Rundfunk bezüglich 
Vielfalt, Qualität, journalistische 
Sorgfalt und Konstanz höheren 
Ansprüchen gerecht werden als 
private Medien. Inwieweit die 
Medien in Liechtenstein die ih-
nen zugeschriebenen Rollen 
ausfüllen, liess Schiess offen. 

In der Praxis  
viele Gemeinsamkeiten 
Bei all den theoretischen und ju-
ristischen Unterschieden stellen 
sich dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk und den privaten Me-
dien in Liechtenstein in der Pra-
xis jedoch dieselben Herausfor-
derungen, so die Analyse der 
Wissenschaftlerin. Das Ein-
zugsgebiet ist klein, was einer-
seits die Zahl der Konsumenten 
und Werbekunden stark be-
schränkt. Andererseits ist es für 
Journalisten in Liechtenstein 
schwieriger an Informationen 
zu kommen, da die Zahl der 
Personen, die Aus-kunft geben 
können und wollen, ebenfalls 
gering ist. Und durch Stellung-
nahmen von Verbänden werde 
die Vielfalt der Meinungen nicht 
abgedeckt, weshalb jeweils ver-
tiefte Abklärungen nötig seien.  

Zugleich ist mehr eigene 
Recherche nötig als bei auslän-

dischen Lokalmedien. Denn es 
gibt keine Nachrichtenagentu-
ren, die Informationen über 
Liechtenstein bereitstellen. 

Ausländische Medien be-
richten derweil nur selten und 
wenn, dann oberflächlich über 
Liechtenstein. Dafür stellen sie 
im Unterhaltungsbereich eine 
unüberwindbare Konkurrenz 
für Liechtensteiner Medien 
dar. 

Dieselben Ziele und  
derselbe Zielkonflikt 
Auch die Ziele, die das Rund-
funkgesetz einerseits und das 
Medienförderungsgesetz ande-
rerseits verfolgen, sind gemäss 
Schiess identisch. Gefördert 
werden soll eine Medienvielfalt 
als Grundlage für die Mei-
nungsbildung, Qualität und Re-
cherche sowie die Vermittlung 
und Deutung von Inhalten. An-
gestrebt wird zudem eine Ver-

breitung im Land und über die 
Landesgrenzen hinaus. 

Und letztlich sind die priva-
ten Medien und der öffentlich-
rechtliche Rundfunk in Liech-
tenstein auch demselben Ziel-
konflikt unterlegen: Einerseits 
streben sie möglichst viel 
Staatsferne und redaktionelle 
Unabhängigkeit an, anderer-
seits werden sie zu wesentli-
chen Teilen durch staatliche 
Gelder finanziert.  

Abhilfe müssten demnach 
verfahrensrechtliche Vorkeh-
rungen schaffen, damit die Ver-
teilung des Geldes nicht politi-
siert wird. In Liechtenstein 
sieht das Gesetz beispielsweise 
vor, dass die Politik keinen Ein-
fluss auf das operative Geschäft 
von Radio L nehmen darf. Und 
die Kriterien für den Anspruch 
und das Verfahren zur Bemes-
sung der Medienförderung sind 
ebenfalls gesetzlich geregelt.  

Die Unabhängigkeit der Me-
dien trotz staatlicher Finanzie-
rung zu wahren, dürfte in Zu-
kunft noch wichtiger werden, 
wie sich aus der Einschätzung 
von Patricia Schiess ableiten 
lässt. Sie geht davon aus, dass 
Erträge aus Werbung und Abo-
verkäufen langfristig auch in 
Liechtenstein weiter sinken 
werden. Entsprechend müsse 
sich das Land die Frage stellen: 
«Wollen wir Medien in Liech-
tenstein? Und was sind sie uns 
wert?»  

Wie hoch die Gefahr einer 
Verpolitisierung der Antwort 
darauf ist, zeigte die Diskussion 
nach dem Vortrag, dem auch 
einzelne Medienschaffende, Ex-  
perten sowie diverse Landtags-
abgeordnete gelauscht hatten. 
Die Vorstellungen darüber,  
welche Funktion Medien über-
haupt ausüben sollten, sind un-
terschiedlich. 

Patricia Schiess hat zur Finanzierung des öffentlichen Rundfunks geforscht. Bild: Paul Trummer

Radioprivatisierung: DpL muss in den 
Sommerferien Unterschriften sammeln 
Landtag kann erst im Juni grünes Licht geben. Allfällige Abstimmung mitten im Wahlkampf. 

Anfang März haben die Demo-
kraten pro Liechtenstein eine 
Volksinitiative für die Privatisie-
rung von Radio L eingereicht. 
Diese muss von der Regierung 
zunächst auf die Vereinbarkeit 
mit der Verfassung und gelten-
den Staatsverträgen geprüft 
werden. Danach muss der 
Landtag dies bestätigen, damit 
die DpL mit dem Sammeln der 
Unterschriften beginnen kann.  

Wie das Medienministeri-
um auf Anfrage erklärt, sei die 
Prüfung durch die Regierung 
noch nicht abgeschlossen. Da-
mit diese im Mai-Landtag hätte 
behandelt werden können, 
wäre jedoch eine Verabschie-
dung in der Regierungssitzung 
vom vergangenen Dienstag nö-
tig gewesen. Derzeit schaut es 
somit danach aus, dass der 
Landtag erst Mitte Juni den 
Startschuss für die Unterschrif-
tensammlung geben kann. Für 
die DpL heisst das, dass die 

sechs Wochen, in denen die nö-
tigen 1000 Unterschriften ge-
sammelt werden müssen, in die 
Zeit der Sommerferien fallen. 

Kommt die Initiative zu-
stande, könnte der Landtag 
dann Anfang September darü-
ber befinden. Lehnt er die Ini-
tiative ab, muss die Regierung 
eine Volksabstimmung anbe-
raumen. Diese wird somit aller 
Voraussicht nach mit dem 
Wahlkampf für die Landtags-
wahlen 2025 zusammenfallen. 

Medienpolitische Weichen 
sollen im Juni gestellt werden 
Eine bemerkenswerte zeitliche 
Korrelation ergibt sich auch mit 
Blick auf die medienpolitische 
Agenda der Regierung. So hat 
Medienministerin Sabine Mo-
nauni vergangenen Herbst vom 
Landtag den Auftrag gefasst, im 
Laufe des Jahres 2024 ein Kon-
zept für die zukünftige Ausrich-
tung von Radio L im Kontext 

der Anpassung der Medienför-
derung für die privaten Medien 
vorzulegen. Dem will die Minis-
terin im Juni-Landtag nach-
kommen. Das Parlament soll 
dann also Geld für den Ausbau 
von Radio L sprechen und die 
Abänderung des Medienförde-
rungsgesetzes in erster Lesung 
beraten.  

Aufgrund der hängigen 
Volksinitiative der DpL wissen 
die Abgeordneten zu diesem 
Zeitpunkt aber noch nicht, wie 
es mit Radio L und damit der 
Medienlandschaft generell wei-
tergeht.  

Für das Medienministerium 
kommt es aber nicht infrage, 
das Ergebnis einer allfälligen 
Volksabstimmung abzuwarten. 
Damit das revidierte Medien-
förderungsgesetz per 1. Januar 
2025 in Kraft treten kann, sei 
eine erste Lesung im Juni-Land-
tag nötig. Überdies sieht das 
Ministerium «keinen Zusam-

menhang zwischen der Initia-
tive und der geplanten Anpas-
sung des Medienförderungsge-
setzes», wie es auf Anfrage 
heisst.  

Monauni: «In Wahrheit eine 
Abschaffungsinitiative» 
Hintergrund ist, dass die DpL in 
der Begründung ihrer Initiative 
festhält, dass Radio L unter pri-
vater Trägerschaft der Medien-
förderung unterstellt werden 
soll. Eine Anpassung ebendie-
ser im Lichte der Radioprivati-
sierung wäre somit obsolet. 
Und unter diesen Vorausset-
zungen könne Radio L ohnehin 
nicht überleben. «Die soge-
nannte Privatisierungsinitiative 
der DpL ist daher in Wahrheit 
eine Abschaffungsinitiative», 
sagte Medienministerin Sabine 
Monauni kürzlich gegenüber 
der «Lie:Zeit». 
 
David Sele 

Polizeimeldung 
St. Gallen: Bike-Police mit  
Blaulicht und Sirene unterwegs 

Ab sofort ist die Bike Police der Stadtpolizei 
St. Gallen mit Blaulicht und Sirene auf ihren E-
Bikes unterwegs. Vor zwei Jahren wurden die E-
Bike-Patrouillen nach einem erfolgreichen Pilot-
versuch definitiv eingeführt. Neu werden die Po-
lizistinnen und Polizisten auf ihren E-Bikes mit 
Blaulicht und Sirene in der Stadt unterwegs sein. 
Seit dem 1. April 2022 ist die Bike Police der Stadt-
polizei im täglichen Patrouillendienst im Einsatz 
und das E-Bike hat sich seitdem als wertvolle Er-
gänzung zu den anderen Fortbewegungsmitteln 
der Polizei erwiesen. Aktuell verfügt die Bike Po-

lice über vier E-Bikes. Nach dem erfolgreichen 
Einsatz von E-Bikes mit Blaulicht und Sirene bei 
der Stadtpolizei Zürich vor einem Jahr hat die 
Stadtpolizei St. Gallen beschlossen, ihre E-Bikes 
ebenfalls entsprechend aufzurüsten. Diese Mass-
nahme wird per sofort umgesetzt. (staposg)
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«Zu hoffen, dass uns die Nachbarstaaten im 
Notfall schon Geld leihen, ist sehr gewagt» 

Der IWF-Beitritt wäre ein relativ günstiger und effizienter Weg, um die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Landes zu stärken,  
meinen die beiden Ökonomen Andreas Brunhart und Martin Geiger. 

Interview: Elias Quaderer 
 
Am 22. September wird Liech-
tenstein darüber abstimmen, ob 
das Land dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF) beitreten 
soll. Der anstehende Entscheid 
berührt naturgemäss auch ver-
schiedene volkswirtschaftliche 
Fragestellungen. Grund genug 
also, um bei Andreas 
Brunhart und Martin Geiger – 
den beiden Forschern des 
Liechtenstein-Instituts im Be-
reich Volkswirtschaft – nach-
zufragen, welche Auswirkun-
gen ein IWF-Beitritt für das 
Fürstentum hätte. Im Inter-
view sprechen Brunhart und 
Geiger darüber, wie sich der 
Währungsfonds in den letzten 
zwanzig Jahren gewandelt hat – 
und weshalb ein nationaler 
 Krisenfonds keine Alternative 
wäre. 

Herr Brunhart, Herr Geiger, 
aus Ihrer Forschungsper-
spektive: Was wären die 
Folgen eines IWF-Beitritts 
für Liechtenstein? 
Martin Geiger: Ein möglicher 
IWF-Beitritt Liechtensteins hat 
verschiedene Auswirkungen. 
Die offensichtlichste ist, dass 
das Land Teil einer 

Vereinigung von Kreditoren 
wird. So würde man in einem 
Krisenfall über einen institutio-
nalisierten Mechanismus für 
Finanzhilfen verfügen. Dies 
war auch für die allermeisten 
anderen Länder der Beweg-
grund, dem Währungsfonds 
beizutreten. Für unsere eigene 

unmittelbare Forschungsarbeit 
wären aber die Beratungen des 
IWF sowie die Unterstützung 
beim Aufbau von Kapazitäten 
am relevantesten. 

Was kann man sich darunter 
vorstellen? 
Martin Geiger: Der IWF steht 
den einzelnen Ländern politik-
beratend bei. Besonders in der 
Form der Länderberichte erhält 
jedes Mitgliedsland eine makro-
ökonomische Aussenperspekti-
ve und -expertise. Und der Wäh-
rungsfonds hilft beim Aufbau 
von Kapazitäten, wie zum Bei-
spiel der Dateninfrastruktur, die 
bei der volkswirtschaftlichen 
Analyse helfen. 

Andreas Brunhart: Ein weiterer 
Punkt ist: Mit einem Beitritt 
würden wir unsere Datenbasis 
deutlich verbreitern. Das ist et-
was, was wir ohnehin machen 
müssen: Sowohl Eurostat als 
auch Ratingagenturen empfeh-
len, dass Liechtenstein seine 
 öffentliche Datenbasis ausbaut. 
Der IWF hat hierfür eine sehr 
grosse Expertise und kann un-
terstützen. Mit seiner Hilfe wäre 
der Ausbau der Datenbasis si-
cher günstiger zu bewerkstelli-
gen als im Alleingang. 

Als Volkswirte würden Sie es 
also als Gewinn sehen, wenn 
der IWF auch ökonomische 
Bewertungen für Liechten-
stein erstellen würde? 
Andreas Brunhart: Ja und zwar 
aus einem ganz simplen Grund: 
Der Blick von aussen ist eine 
wertvolle Ergänzung – beson-
ders im Fall von Liechtenstein. 
Wir sind ein kleines Land mit 
begrenzten, stark strapazierten 
personellen Ressourcen. Gera-
de auch die ökonomische Ex-
pertise im Land ist sehr dünn 
gesät. Darum wäre eine Aus-
sensicht sowohl eine Unterstüt-
zung wie auch eine Ergänzung 
der Perspektive. 

Manche meinen, dass sich 
der IWF mit diesen Bewer-
tungen in die inneren Ange-
legenheiten eines Landes 
einmischt und dass damit 
ein Stück weit die Souveräni-
tät untergraben wird. 
Martin Geiger: Ich denke, es 
liegt auch ein bisschen im 
Auge des Betrachters, was un-
ter einem Eingriff in die Sou-
veränität verstanden wird. Bei 
den Länderbewertungen geht 
es nur darum, dass man sich 
einer Evaluation unterzieht – 
und nicht, dass man jeman-

dem von aussen Macht über-
gibt. Die Analysen mögen 
manchmal auch kritisch aus-
fallen. Aber ihr Ziel ist es, die 
ökonomische Widerstandsfä-
higkeit eines Landes zu stär-
ken. Somit handelt es sich hier 
um keinen Souveränitätsver-
lust, sondern langfristig sogar 

um einen Souveränitätsge-
winn, weil man widerstands -
fähiger wird. 

Andreas Brunhart: Die Experten 
des IWF machen nichts anderes 
als andere Ökonomen auch: Sie 
erstellen ökonomische Analysen 
und geben wirtschaftspolitische 
Empfehlungen. Diese Empfeh-
lungen haben aber keinen bin-
denden Charakter, sondern sind 
als Diskussionsbeiträge oder 
Denkanstösse zu sehen. Wir ha-
ben die Experten des IWF, wel-
che im Beitrittsprozess auch das 
Liechtenstein-Institut besucht 
und volkswirtschaftliche Infor-
mationen erhalten haben, jeden-
falls als sehr pragmatisch und 
 zugänglich wahrgenommen. 

Anders sieht es aus, wenn im 
Krisenfall ein Kredit beim 
IWF aufgenommen wird. 
Andreas Brunhart: Natürlich 
bindet auch der Währungsfonds 
seine Kredite – wie jeder Kredit-
geber – an bestimmte Bedingun-
gen oder Sicherheiten. Aber als 
IWF-Mitglied müssten wir im 
Krisenfall keinen Kredit vom 
Währungsfonds beanspruchen, 
wenn wir dies dann nicht 
wollen. Der Währungsfonds ist 
nur eine zusätzliche Option. 

Andreas Brumhart 
 

«Ich bezweifle, dass 
wir auf dem freien 
Markt das Geld  
zu besseren Kondi-
tionen erhalten, 
wenn das Land am 
Boden liegt .»

Martin Geiger 
 

«In der Schweiz gibt 
es mit der SNB ein 
Institutionengefüge, 
das im Notfall als 
Lender of Last  
Resort agiert. In  
Liechtenstein nicht.»

Die beiden Forscher Andreas Brunhart und Martin Geiger würden es als Gewinn sehen, wenn der IWF auch ökonomische Bewertungen für Liechtenstein erstellen würde. Denn der Blick von aussen 
wäre eine wertvolle Ergänzung – besonders weil die ökonomische Expertise in Liechtenstein sehr dünn gesät ist. Bilder: Nils Vollmar

Inland

Was wäre denn eine Alter -
native zum IWF im Katastro-
phenfall? 
Andreas Brunhart: Die einzige 
realistische Alternative ist, dass 
man sich auf dem Kapitalmarkt 
verschuldet. Aber auch hier 
sind die Kredite an Bedingun-
gen geknüpft. Und wenn wir im 
Krisenfall unter Druck agieren 
müssen, dürften wir nicht in der 
Position sein, um günstige Be-
dingungen auszuhandeln. Ein-
fach zu hoffen, dass uns die 
Nachbarstaaten im Notfall 
schon Geld leihen oder im bes-
ten Fall sogar schenken, ist sehr 
gewagt. 

Als mögliche Alternative 
wird immer wieder ein 
nationaler Krisenfonds 
genannt. 
Andreas Brunhart: Solche natio-
nalen Krisenfonds stehen in 
Kleinstaaten einem grossen 
Problem gegenüber: Die Wahr-
scheinlichkeit, dass im Krisen-
fall das ganze Land gleichzeitig 
betroffen ist, ist viel höher. Bei 
einer Naturkatastrophe bei-
spielsweise sind in einem gros-
sen Land meist nur einzelne 
Regionen betroffen. Sprich: Ein 
Katastrophenfall bringt in ei-
nem kleinen Land im Vergleich 
zu der Anzahl Einwohner also 
tendenziell höhere Kosten mit 
sich. Darum ist es selbst in ei-
nem so reichen Kleinstaat wie 
Liechtenstein praktisch nicht 
möglich, sich mit eigenen Mit-
teln auf ein extremes Krisen -
ereignis vorzubereiten. 

Der Abgeordnete Johannes 
Kaiser warnte in einer Par-
teienbühne davor, dass eine 
Inanspruchnahme der Hilfe 
des IWF Liechtenstein in 
eine Schuldenspirale stürzen 
würde. Er spricht von einem 
Szenario, in dem Liechten-
stein einen Kredit von 5 Mil -
liarden Franken zu einem 
Zinssatz von 8 Prozent auf-
nimmt. 
Andreas Brunhart: Sollte eine 
Katastrophe unsere finanziellen 
Mittel übersteigen, werden wir 
uns irgendwo verschulden müs-
sen und das Geld irgendwann 
zurückzahlen. Zu welchen Kon-
ditionen das sein wird, ist heute 
spekulativ. Ich bezweifle aber, 
dass wir auf dem freien Markt 
das Geld zu besseren Konditio-
nen erhalten, wenn das Land 
am Boden liegt. Aber falls sich 
eine bessere Alternative erge-
ben sollte, dann könnten wir 
diese ja auch wählen. Noch-
mals: Wir sind nicht verpflich-
tet, den IWF in Anspruch zu 
nehmen. 

Also die Argumente, die 
gegen einen IWF-Beitritt ins 
Feld geführt werden, teilen 
Sie als Volkswirte nicht. 
Andreas Brunhart: Ich kann ge-
wisse moralische Argumente, 
die gegenüber dem IWF vorge-
bracht wurden, nachvollziehen. 
Der IWF hat sich in der 
weiteren Vergangenheit in eini-
gen Fällen nicht mit Ruhm be-
kleckert, weil seine Kreditauf -
lagen ideologisch und extrem 
neoliberal geprägt waren. Aber 
man muss auch sagen, dass sich 
der IWF in den letzten zwei 
Jahrzehnten stark gewandelt 
hat und auch sehr viele Daten 
und Analysen zu Themen wie 
Ungleichheit, Armut, Nord-/ 
Südgefälle oder Staatenresi -
lienz publiziert hat. Er handelt 
weniger ideologisch und mehr 

evidenzbasiert. Es gibt in der 
jüngeren Vergangenheit zudem 
einige Beispiele von Ländern in 
Europa, in denen der IWF ein-
sprang und die Länder heute 
wieder gut dastehen. 

Die IWF-Gegner würden 
Ihnen nun das Beispiel Grie-
chenland entgegenhalten. 
Andreas Brunhart: Es ist schwer 
zu beurteilen, ob in Griechen-
land Austeritätsmassnahmen in 
diesem Ausmass nötig waren. 
Aber hier war nicht nur der IWF 
involviert, sondern auch die eu-
ropäische Staatengemeinschaft. 
Und viele der Massnahmen, die 

in Griechenland im Zuge der 
Krise umgesetzt wurden, wären 
ohnehin seit Langem fällig ge-
wesen. Zudem hat sich das Land 
nach einem Tief mittlerweile 
wieder ein Stück weit erholt. 

Martin Geiger: Man muss sich 
schon ansehen, wo Griechen-
land heute steht. Das Land kann 
wieder mit positiven Wachs-
tumszahlen aufwarten. Wir wis-
sen nicht, wie es den Griechen 
ergangen wäre, wenn der IWF 
nicht geholfen hätte. 

Zurückkommend auf die 
Krisenszenarien: Angenom-

men, bei einer der drei gros-
sen Banken Liechtensteins 
würde es zu einem Bank Run 
kommen: Welche Optionen 
hätte aktuell das Land, um 
darauf zu reagieren? 
Andreas Brunhart: Wenn man 
sich die Fälle der UBS oder der 
Credit Suisse anschaut, ist es 
vor allem entscheidend, dass 
schnell und unkompliziert 
 Liquidität bereitgestellt wird. 
Der IWF wäre hierfür ein 
 geeigneter Mechanismus. Die 
Schweiz hat mit der SNB eine 
Institution, die von sich aus 
schnell Sicherheiten zur Liqui-
dität zur Verfügung stellen 

kann. Bei Liechtenstein darf 
das die SNB nicht. 

Also müsste die Politik 
versuchen, ad hoc eine 
Lösung gegen den Bank Run 
zu finden. 
Andreas Brunhart: Ich bezweifle, 
dass man in einem politischen 
Entscheidungsprozess genü-
gend schnell eine Lösung auf die 
Beine stellen könnte, mit der alle 
einverstanden wären. 

Martin Geiger: In einem Krisen-
fall braucht man geregelte 
 Mechanismen, die mehr oder 
 weniger automatisch reagieren. 

Denn in solchen Situationen ist 
es schwierig, ad hoc Lösungen 
zu finden. In der Schweiz gibt es 
mit der SNB ein Institutionenge-
füge, das im Notfall als Lender 
of Last Resort agiert. In Liech-
tenstein nicht. 

Andreas Brunhart: Und obwohl 
die Schweiz mit der SNB bereits 
eine solche Institution hat, hal-
ten sie es trotzdem für vorteil-
haft, zusätzlich noch beim IWF 
verankert zu sein. 

Aber wenn es keinen institu-
tionalisierten Mechanismus 
gibt, um schnell an viel 
Liquidität zu kommen: 
Müsste man dann eine Bank 
im Krisenfall ihrem Schick-
sal überlassen? 
Andreas Brunhart: Daran möch-
te man gar nicht denken, sollte 
es in einer Risikobetrachtung 
aber trotzdem tun. Eine Ban-
kenkrise hätte starke negative 
volkswirtschaftliche Konse-
quenzen. Man sollte natürlich 
auch die Risikokontrollmecha-
nismen innerhalb des Banken-
sektors weiter stärken, aber 
gleichzeitig trotzdem für den 
Krisenfall vorsorgen. Obwohl 
unsere drei grossen Banken 
nach SNB-Kriterien nicht sys-
temrelevant für die Schweiz 
sind, sind sie für Liechtenstein 
unmittelbar systemrelevant: Mit 
Blick auf die Staatseinnahmen 
oder die Beschäftigung – es wür-
de zu unendlich vielen Rück-
kopplungseffekten zwischen Fi-
nanzwirtschaft und Realwirt-
schaft kommen. Und auch für 
die Sparer wären die Effekte gra-
vierend. Die bestehende Einla-
gensicherung würde nämlich 
nur einen Teil der Ersparnisse 
decken, maximal 100 000 
Franken pro Bankkunde. Eine 
Bankenkrise ist aber nur eine Art 
von Katastrophenfall, für den 
der IWF Hilfe bieten könnte. 

Nach all dem Gesagten 
könnte man den Schluss 
ziehen: Aus volkswirtschaft-
licher Sicht wäre ein Beitritt 
zum Währungsfonds zu 
empfehlen? 
Andreas Brunhart: Der IWF-Bei-
tritt ist letztlich eine politische 
Frage mit vielen Dimensionen, 
nicht nur der ökonomischen. 
Und es ist wie bei einer Privat-
versicherung: Es bleibt eine Ab-
wägung, wie man Extremrisiken 
adressieren möchte und ob man 
sich eine solche Versicherung 
leisten will.   

Martin Geiger: Wenn es das Ziel 
ist, die makroökonomische Re-
silienz und das makroökonomi-
sche Monitoring zu stärken, ist 
das ein relativ günstiger und effi-
zienter Weg. Die Kosten halten 
sich in Grenzen, weil ein Teil der 
laufenden Kosten auch in den 
ohnehin angezeigten Ausbau 
der Statistiken fliesst und die 
Einlage beim IWF Anlagecha-
rakter hat sowie jederzeit wieder 
abgerufen werden kann. 

Andreas Brunhart: Diese Ein-
schätzung kommt nicht nur von 
«staatsnahen» Ökonomen, wie 
von der FMA, sondern sie wird 
auch von uns Ökonomen am 
Liechtenstein-Institut geteilt. 
Auch andere ökonomische Bei-
träge, wie von der Stiftung Zu-
kunft.li oder der Stiftung für 
Ordnungspolitik und Staats-
recht, sehen Vorteile eines 
IWF-Beitritts für die Resilienz 
Liechtensteins.
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Rechtsruck in der EU: Was bedeutet das für Liechtenstein? 
Experte Georges Baur geht davon aus, dass umwelt- und sozialpolitische Themen in der EU an Bedeutung verlieren  
werden. Indirekt werde dies auch Liechtenstein als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu spüren bekommen. 

Ein Kontinent rückt nach rechts: 
Bei den Europawahlen am 
Wochenende konnten in meh-
reren wichtigen EU-Ländern 
rechtsextreme, nationalistische 
und europakritische Parteien 
Erfolge feiern. Neu kommen die 
Rechten im EU-Parlament auf 
knapp ein Viertel der Stimmen. 
Diese politischen Verschiebun-
gen in Brüssel könnte auch das 
Nicht-EU-Mitglied Liechten-
stein zu spüren bekommen, 
meint Georges Baur, For-
schungsbeauftragter am Liech-
tenstein-Institut und ehemali-
ger liechtensteinischer Diplo-
mat in Brüssel.  

«Politische Mitte  
bleibt stärkste Kraft» 
Dem Europaexperten Baur ist 
es aber wichtig, die Zugewinne 
der rechten Kräfte im EU-Parla-
ment in Relation zu setzen. 
«Ich glaube, der Rechtsruck ist 
weniger stark ausgefallen, als 
man ursprünglich befürchtet 
hat», so Baur.  

Er verweist darauf, dass die 
drei Fraktionen der politischen 
Mitte – die christdemokratische 
EVP, die sozialdemokratische 
S & D und die liberale Renew – 
auch im neuem Parlament eine 
klare Mehrheit bilden können: 
Gemeinsam kommen die drei 

Fraktionen auf über 400 Sitze 
im insgesamt 720 Mitglieder 
umfassenden EU-Parlament. 
«Die politische Mitte bleibt 
nach wie vor die politisch 
stärkste Kraft. Die Sozialdemo-
kraten und die Liberalen muss-
ten zwar Federn lassen, aber die 
Christdemokraten wurden ge-
stärkt», sagt Baur. Aus seiner 
Sicht ist darum eher damit zu 
rechnen, dass im neuen Parla-
ment die christdemokratische 
EVP ihre Programmpunkte bes-
ser durchsetzen kann – und 
nicht die rechtspopulitischen 
Parteien.  

Doch welche Agenden wird 
ein stärker von der EVP gepräg-
tes EU-Parlament verfolgen? 
«Ich könnte mir vorstellen, dass 
Wirtschaftsthemen und Entbü-
rokratisierung wieder stärker in 
den Fokus rücken, während in 
den Bereichen Soziales und Um-
welt wohl eher gebremst wird», 
so die Einschätzung des Europa-
experten. Dies, nachdem mit 
den Zugewinnen der Grünen 
vor fünf Jahren Themen wie Kli-
maschutz in Brüssel mehr Ge-
wicht erhielten.  

Weniger Umwelt- und 
Sozialpolitik im EWR 
Diese Akzentverschiebung im 
EU-Parlament werde wahr-

scheinlich auch Liechtenstein 
als Mitglied des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) zu 
spüren bekommen. «Es ist 
denkbar, dass die EU künftig 
weniger sozial- und umweltpo-

litische Agenden in den EWR 
hineinträgt», führt Baur aus. 
Entsprechend wären die drei 
EWR-/Efta-Staaten Norwegen, 
Island und Liechtenstein auch 
weniger gefordert, ihre natio-

nale Gesetzgebung in diesem 
Bereichen im Sinne der Euro-
päischen Union anzupassen. 
«Ich glaube, dass dies Norwe-
gen, Island und Liechten- 
stein gar nicht so ungelegen 

kommt», meint der Europaex-
perte. 

Entscheidende Rolle  
der 27 EU-Staatschefs 
Aber werden sich die Erfolge, 
die etwa der Rassemblement 
National bei den EU-Wahlen in 
Frankreich oder die FPÖ in 
Österreich feierte, tatsächlich 
kaum auf die Politik der EU 
auswirken? Hier verweist Baur 
auf die Bedeutung des Europäi-
schen Rats – die Gruppe der 
27 Staats- und Regierungschefs 
der EU. Das EU-Parlament hat 
zwar über die vergangenen 
Jahrzehnte an Stärke gewon-
nen: Mittlerweile kann kein Ge-
setz auf EU-Ebene in Kraft tre-
ten, ohne dass das Parlament 
zustimmt. Aber über den gröss-
ten politischen Einfluss verfügt 
nach wie vor der Rat der 27 EU-
Staatschefs.  

Sollten sich bei den anste-
henden Neuwahlen in Frank-
reich oder den Nationalrats-
wahlen in Österreich auch auf 
nationaler Ebene die rechtspo-
pulistischen Parteien durchset-
zen, könnten sie über den euro-
päischen Rat der Brüsseler Po-
litik ihren Stempel aufdrücken – 
und zwar stärker, als dies ihnen 
nun über das EU-Parlament 
möglich wäre. (equ)

Bei den Europawahlen wurde in Frankreich die Partei Rassemblement National von Marine Le Pen 
stärkste Kraft. Die rechtspopulistische Partei holte mit ihrem Spitzenkandidaten Jordan Bardella (r.) mehr 
als 30 Prozent der Stimmen. Bild: Keystone
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Opt-in oder Opt-out? Eine Frage der Mehrheitsverhältnisse 
Soll man sich anmelden müssen, wenn man ein elektronisches Gesundheitsdossier (eGD) will, weil einige sich nicht abmelden wollen? 

Bereits seit Anfang Januar be-
sitzt jede in Liechtenstein kran-
kenversicherte Person – sofern 
sie nicht explizit Widerspruch 
eingelegt hat – ein elektroni-
sches Gesundheitsdossier 
(eGD). Die Befürworter erhof-
fen sich dadurch verlässlichere 
Behandlungen und weniger Bü-
rokratie. Der Grund: Gesund-
heitsdienstleister wie Ärzte und 
das Landesspital können auf 
der Datenbank behandlungs -
relevante Informationen ab-
speichern. Das soll unter ande-
rem «Mehrfachuntersuchun-
gen» vorbeugen und folglich 
auch einen positiven Effekt auf 
die Gesundheitskosten haben.  

Zustimmungs- oder  
Widerspruchslösung? 
Ob und in welchem Ausmass 
dieser Nutzen jemals zutage 
treten wird, kann jedoch nicht 
gesagt werden. Sicher ist je-
doch: Nur wenn ein Grossteil 
der Versicherten das eGD 
nutzt, kann überhaupt ein Nut-
zen entstehen. 

Aus diesem Grund setzte 
Liechtenstein von Beginn an 

auf die sogenannte Opt-out-Lö-
sung. Das heisst, jeder erhält 
ein eGD, ohne etwas dafür zu 
tun. Das nennen die Initianten 
der eGD-Initiative fälschlicher-
weise «Zwangsbeglückung». 
Dabei lässt sich darin keinerlei 
Zwang erkennen. Denn, wer 
kein eGD will, kann Wider-
spruch einlegen – sich also von 
dieser Dienstleistung abmel-
den. Bis Mitte September 
haben das knapp 2800 Versi-
cherte getan.  
Trotzdem soll mit der eGD-Ini-
tiative der Spiess nun umge-
dreht werden: Wer ein eGD 
möchte, soll sich künftig darum 
bemühen müssen. So die For-
derung von Horst Erne und 
 Gabriele Bachmann, die gut 
1800 Stimmbürger mit ihrer 
Unterschrift stützen. 

Nach Widerspruch kein 
weiterer Handlungsbedarf 
Während der Unterschriften-
sammlung stellten Erne und 
Haas gemäss eigenen Angaben 
diverse Informationsdefizite 
fest. Vielen Leuten sei die 
 Gefahr und die Tragweite  

der elektronischen Sammlung 
von Gesundheitsdaten nicht 
bewusst. Oftmals sei den 
 Leuten gar nicht bekannt 
 gewesen, dass sie über ein 
 Gesundheitsdossier verfügen. 

Sie hätten die Initiative  
nicht unterzeichnet, weil sie 
sich nicht betroffen gefühlt 
 hätten, lässt Horst Erne auf 
Nachfrage wissen. Gleicher-
massen unterstützten einige 

Personen, die sich bereits 
 abgemeldet haben, die Initiati-
ve nicht. Sie hätten mit dem 
Thema gesamthaft abge -
schlossen und nach dem per-
sönlichen Widerspruch keinen 

weiteren Handlungsbedarf ge-
sehen. 

Bevölkerung in Österreich 
befürwortet «Elga» 
Umfragen in Österreich zeigten 
in der Vergangenheit jeweils, 
dass die Bevölkerung der dort 
bereits 2015 eingeführten elek-
tronischen Gesundheitsakte 
(Elga) positiv gegenübersteht. 
Auch Österreich setzte dabei 
auf die Opt-out-Lösung. «Wa-
rum soll eine grosse Gruppe, 
die die Elga nutzen möchte, 
sich anmelden müssen, wenn 
sich die viel kleinere Gruppe, 
die dagegen ist, einfach abmel-
den kann?», sagte der Patien-
tenanwalt Gerald Bachinger vor 
einigen Monaten gegenüber 
dem «Vaterland». Ob die 
 Mehrheitsverhältnisse in Liech-
tenstein ähnlich gelagert sind, 
lässt sich aber nicht auto -
matisch ableiten. Prozentual 
haben sich hierzulande bereits 
mehr Versicherte vom eGD ab-
gemeldet, als es in Österreich 
der Fall ist. 
 
David Sele

Initiant Horst Erne (r.) überreichte die Unterschriften an Peter Sele von der Regierungskanzlei. Bild: zvg

Volkswahl der Regierung ohne negative 
Folgen? Politologe Milic relativiert 
Der Forscher am Liechtenstein-Institut hält fest: Die Verfassungsinitiative bringt Herausforderungen für das politische System mit sich. 

Elias Quaderer 
 
Wer die bisherigen Diskussio-
nen zur Volkswahl der Regie-
rung verfolgt hat, der dürfte bei 
der DpL-Informationsveran-
staltung am Donnerstagabend 
eine Überraschung erlebt ha-
ben: Thomas Milic, Politologe 
am Liechtenstein-Institut, gab 
zu verstehen, dass er die mögli-
chen Folgen der DpL-Verfas-
sunginitiative für nicht allzu 
dramatisch halte. Grosse nega-
tive Konsequenzen, wenn die 
Regierung künftig nicht mehr 
vom Landtag, sondern vom 
Volk gewählt wird, halte er für 
unwahrscheinlich. Dies obwohl 
Milic und Politologe Christian 
Frommelt im Sommer gemein-
sam noch ein Kurzgutachten 
veröffentlicht haben, in dem sie 
auf mehrere Risiken der Verfas-
sungsinitiative hinwiesen: Dass 
der Landtag geschwächt wird, 
die Instabilität zunimmt und die 
politische Konsenskultur ero-
diert. Hat seit der Veröffentli-
chung des Gutachtens ein Mei-
nungsumschwung im Liechten-
stein-Institut stattgefunden? 

Bei Konfrontation «würde 
es ordentlich knallen» 
«Nein», sagt Milic auf Anfrage. 
«Die Herausforderungen, die 
im Kurzgutachten genannt wer-
den, sehe ich immer noch.» Die 
Aussage am Donnerstagabend, 
dass er die negativen Konse-
quenzen für unwahrscheinlich 
halte, bezog sich nur auf ein 
 spezifisches Szenario: eine Kon-
frontation zwischen Fürst und 
Volk bei der Ernennung der 
 Regierung. Konkret gehe es um 

Folgendes: Der Verfassungsvor-
schlag der DpL sieht weiterhin 
vor, dass die Regierungsmitglie-
der vom Fürsten ernannt 
werden müssten. Sollte der 
Fürst aber ein vom Volk direkt 
gewähltes Regierungsmitglied 
ablehnen, wäre das ein stärkerer 
Eingriff in die demokratische 
Willensbildung als wenn er ein 
vom Landtag vorgeschlagenes 
Regierungsmitglied ablehnt. 

Dieses Szenario würde eine 
Konfrontation zwischen den 
beiden Souveränen Fürst und 
Volk bedeuten. «Das wäre aus 
meiner Sicht die gravierendste 

Herausforderung, die sich aus 
der Volkswahl der Regierung 
ergeben könnte», so Milic. Dass 
ein solcher Fall eintritt, halte er 
für sehr unwahrscheinlich. 
«Aber unmöglich ist es nicht. 
Und wenn es zu einer Konfron-
tation kommen sollte, würde es 
ordentlich knallen.» 

Stärkung der Regierung, 
Schwächung des Landtags 
Klar ist für Milic hingegen, dass 
mit der Verfassungsinitiative in  
erster Linie die Regierung ge-
stärkt würde. Das sei grundsätz-
lich kein verwerfliches Anliegen: 

«Wenn man das will, kann man 
das machen», so Milic. 

Gleichzeitig werde mit der 
Volkswahl der Regierung in 
Summe der Landtag ge-
schwächt. Denn bislang war es 
die Aufgabe des Parlaments, die 
Regierungmitglieder dem Fürs-
ten zur Ernennung vorzuschla-
gen. Neu würde es stattdessen 
am Volk liegen, die Regierungs-
räte und den Regierungschef 
auszuwählen. Der Landtag 
müsste dem frisch gewählten 
Regierungsteam nur noch sein 
Vertrauen aussprechen – und 
sollte er dies nicht tun, würden 

unverzüglich Neuwahlen für 
Landtag und Regierung stattfin-
den. Also: Mit einem Nein 
würde der Landtag sich selbst 
auflösen. 

Das Abberufungsrecht des 
Landtags soll aber nicht abgeän-
dert werden. Das heisst: Ist die 
Regierung gewählt, könnte der 
Landtag bereits in der zweiten 
Sitzung einzelnen Mitgliedern 
oder der Gesamtregierung das 
Vertrauen entziehen – ohne sich 
damit selbst aufzulösen. Trotz-
dem sieht das Gutachten des 
Liechtenstein-Instituts auch das 
Abberufungsrecht durch die 
 Initiative geschwächt. Grund: 
Im Gegensatz zur heutigen Re-
gelung könnte der Landtag nicht 
selbstständig ein neues Regie-
rungsmitglied vorschlagen. Es 
würde am Volk liegen, ein neues 
Regierungsmitglied zu wählen. 
Und der Landtag würde wieder 
die eigene Auflösung riskieren, 
wenn er dem vom Volk gewähl-
ten Regierungsmitglied sein 
Vertrauen nicht ausspricht. 

Kurzum: «Formell bleibt das 
Misstrauensvotum zwar erhal-
ten, aber im Prinzip fällt es weg. 
Denn für den Landtag ist dieses 
Instrument mit so hohen Hür-
den verbunden, dass es wohl 
kaum genutzt wird», fasst Milic 
das Problem zusammen. 

Grösseres Risiko für 
Zerwürfnisse in Regierung 
Eine andere Gefahr liegt darin, 
dass die politische Konsens -
kultur herausgefordert wird: Es 
wäre denkbar, dass bei einer 
Volkswahl der Regierung eher 
polarisierende Köpfe das Ren-
nen machen, denen es schwer-

fällt, mit anderen zusammenzu-
arbeiten. Grundsätzlich könnte 
es zwar auch im jetzigen System 
passieren, dass Regierungsmit-
glieder nicht miteinander kön-
nen. Aber das Risiko eines Zer-
würfnisses sei bei einer Volks-
wahl grösser, weil sich jedes 
Regierungsmitglied auf die 
 direkte Legitimation durch das 
Volk berufen könne. «Diese psy-
chologischen Effekte sollte man 
nicht unterschätzen», so Milic. 

Weiter hält es der Politologe 
für wahrscheinlich, dass es mit 
der Volkswahl der Regierung zu 
Situationen kommt, die in den 
USA als «divided government» 
bekannt sind: Im Landtag hat 
eine andere Partei die Mehrheit 
als in der Regierung. Dadurch 
steige auch das Risiko, dass die 
Regierbarkeit abnimmt. 

Liechtenstein nicht 1:1 mit 
Kantonen vergleichbar 
Trotz dieser Bedenken ist es 
Milic wichtig zu erwähnen: 
«Ein System mit einer Direkt-
wahl der Regierung kann 
 funktionieren. Aber die Frage 
ist, in was für ein System die 
 Direktwahl eingeführt wird.» 
So machten die Schweizer 
 Kantone bisher positive Er -
fahrungen mit der Direktwahl  
ihrer Regierungen. Aber ein 
Schweizer Kanton könne  
nicht 1:1 mit Liechtenstein 
 verglichen werden. Genauso 
wenig entspreche das politische 
System des Fürstentums den 
Di rektwahlsystemen Frank-
reichs oder der USA. Dies 
 mache eine Prognose über die 
Folgen der Initiative derart 
schwierig. 

Thomas Milic betont: Die Folgen der DpL-Initiative sind schwer vorherzusagen. Bild: Michael Zanghellini
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Desirée Vogt 

Seit Jahren setzt sich Emanuel 
Schädler, Wissenschaftler und 
Mitarbeiter des Liechtenstein-
Instituts, mit den Rechtsfragen 
rund um eine mögliche Tren-
nung von Kirche und Staat aus-
einander. Deshalb hat er we-
sentlich am Bericht und Antrag 
der Regierung zur geplanten 
Neuordnung mitgeschrieben. 
Die Initiative der Freien Liste, 
die – im Gegensatz zur Regie-
rung – eine vollständige Tren-
nung von Kirche und Staat an-
strebt, hat er mit Spannung er-
wartet und versteht auch, 
warum es Stimmen in diese 
Richtung gibt. Dennoch warnt 
er davor, die Kirche mit einer 
einseitigen Verfassungsände-
rung vor vollendete Tatsachen 
zu stellen. Und er rät auch da-
von ab, eine Mandatssteuer ein-
zuführen, ohne vorab die Ent-
flechtung der Vermögensver-
hältnisse auf Gemeindeebene 
zu lösen. 

«Er kann es tun – aber 
ob er es auch darf?» 
Es herrschen unterschiedliche 
Ansichten in Bezug darauf, ob 
die katholische Kirche als Lan-
deskirche einseitig – also von-
seiten des Landtags – aus der 
Verfassung gestrichen werden 
kann. Rein rechtlich gesehen ist 
dies wohl möglich. «Verfas-
sungsgeber ist der Landesfürst 
und der Landtag. Wenn er die 
Verfassung im dafür vorge -
sehenen Verfahren ändert, 
kann ihm das niemand verweh-
ren», so Schädler. Er kann es 
also tun, fraglich sei hingegen, 
ob er das auch so dürfe. «Mit 
anderen Worten, ob er dadurch 
nicht gegen Regeln verstösst 
und diese beiseite wischt, die er 
sich selbst auferlegt hat.» 

Die Sache mit dem so ver-
fassungsmässigen Einverneh-
mensprinzip ist komplex, wie 
Emanuel Schädler aufzeigt. 

Denn es gelte nicht um seiner 
selbst willen. Vielmehr solle es 
eben als «Prinzip» die Richtung 
angeben, wie Staat und Kirche 
miteinander umzugehen hät-
ten. «Dass es dabei ohne Rei-
bungen nicht ablaufen wird, 
ist klar, und das wusste auch da-
mals der Verfassungsgeber von 
1921. Aber es sollen zielfüh -
rende, produktive Reibungen 
sein.» Die Grenze ist seines Er-
achtens aber dann und dort er-
reicht, wenn das Einverneh-
mensprinzip zweckentfremdet 
und als Mittel zur Blockierung 
jeglicher Entwicklung einge-
setzt werde. «Das ist eine hohe 
Schranke, aber sie scheint mir 
durchaus zu existieren. Es fragt 

sich, ob diese Schranke unter 
den heute gegebenen Umstän-
den erreicht ist. Da gehen die 
Ansichten auseinander. Die 
parlamentarische Initiative 
sieht die Schranke wohl als er-
reicht an.»  

Wo genau das Einverneh-
mensprinzip an seine Grenzen 
stosse, sei sehr umstritten. «Es 
gibt Rechtsmeinungen, die den 
Prinzipcharakter des Einver-
nehmens und dessen allgemei-
ne Geltung gar nicht anerken-
nen. Auf der anderen Seite gibt 
es angeblich auch extreme 
Rechtsmeinungen, die so weit 
gehen, darin in der Sache 
gleichsam ein Quasi-Teil-Kon-
kordat zwischen dem liechten-

steinischen Staat und der ka-
tholischen Kirche zu sehen, so 
dass der Verfassungsgeber hier 
an ein Einverständnis der Lan-
deskirche zur Verfassungsände-
rung gebunden wäre», so Ema-
nuel Schädler. Er persönlich 
hält das allerdings für unzutref-
fend und viel zu weitgehend in-
terpretiert.  

Dennoch ist er überzeugt: 
Eine konsequente Trennung, 
wie die Initiative sie will, würde 
einen weittragenden – und sei-
ne Erachtens sehr nachteili-
gen – «Bruch mit der Landeskir-
che» nach sich ziehen. «Wie 
soll mit einem Gegenüber, das 
man vor vollendete Tatsachen 
stellt, künftig konstruktiv und 

produktiv zusammengearbeitet 
werden? Das Ganze birgt im-
menses Konfliktpotenzial, das 
ich nicht heraufbeschwören 
möchte. Auch scheint mir das 
Ganze auf einmal ein zu abrup-
ter Bruch im Laufe der bisheri-
gen Geschichte. Mir wäre eine 
allmähliche, tragfähige Ent-
wicklung lieber.» 

«Den Gemeinden droht ein 
rechtsunklarer Raum» 
Was die Einführung einer Man-
datssteuer betrifft, fragt sich 
Schädler nicht nur, ob die vor-
gesehenen 2 Prozent auch wirk-
lich ausreichen bzw. das Ganze 
nicht vielmehr zu einem Bume-
rang wird, wenn es – insbeson-

dere die katholische Kirche – in 
eine finanzielle Misere führt. 
«Wer sonst, ausser der Staat, 
müsste ihr dann wieder heraus-
helfen?», fragt sich Schädler. 
Auch ist für ihn fraglich, ob der 
Vorschlag der Freien Liste über-
haupt ohne Entflechtung der 
Vermögensverhältnisse zwi-
schen Gemeinden und Kirche 
umgesetzt werden kann. «Ich 
rate davon ab, weil es inhaltlich 
den logisch nächsten Schritt der 
Entflechtung dieser Vermö-
gensverhältnisse überspringt 
und mittels Finanzzwang ihn 
dann indirekt herbeizuführen 
beabsichtigt.» Fehlende Ergeb-
nisoffenheit und fehlende Frei-
heit bei Verhandlungen würden 
dazu führen, dass keine oder 
keine tragfähigen Lösungen er-
zielt würden. «Aber gerade das 
muss bei einer Entflechtung 
und Abgeltung von jahrhun-
dertealten Rechten das Ziel 
sein.» Wenn sich in einer oder 
mehreren Gemeinden – trotz fi-
nanzieller «Daumenschraube – 
partout keine Lösung ergebe, 
würden sich diese Gemeinden 
in einem rechtsunklaren Raum 
bewegen. Dies, weil die Initiati-
ve die heute geltenden Gesetze 
aus dem 19. Jahrhundert zur 
Baukonkurrenzpflicht und zur 
Verwaltung des Kirchengutes 
alternativlos aufhebe.  

Abgesehen davon scheint 
die Initiative bei ihren Über-
nahmen aus den Vorlagen vom 
Jahr 2014 gemäss Emanuel 
Schädler zu übersehen, dass die 
Ausgangslage kein Konkordat 
mehr ist. «Somit bleiben die 
Fragen der grundbücherlichen 
und dinglich-rechtlichen Ent-
flechtungen ungeklärt.  

Sein Fazit lautet also: «Die 
Entflechtung von Staat und 
Landeskirche muss als Schritt 
erfolgen, bevor überhaupt über 
ein gänzlich neues Finanzie-
rungssystem wie die Mandats-
steuer sinnvoll nachgedacht 
und umgesetzt werden kann.»  

«Grosses Konfliktpotenzial» 
Wissenschaftler Emanuel Schädler hat die Initiative der Freien Liste  

zur Trennung von Kirche und Staat unter die Lupe genommen.

Bild: Daniel Schwendener
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LIECHTENSTEIN

Die Privatisierung von Radio Liechtenstein braucht Zeit

Die geplante Privatisierung von Radio Liechtenstein sorgt weiterhin für instensive
Diskussionen im Land. Neben zentralen Fragen zu Transparenz und Medienvielfalt

wird nun auch die zeitliche Umsetzung kritisch betrachtet.

Radio Liechtenstein

03.12.2024

Experten, darunter Reporter ohne Grenzen, fordern, dass der Landtag in der bevorstehenden
Sitzung den vorgesehenen Endtermin von Ende 2025 um ein Jahr verschiebt, um sicherzustellen,
dass alle notwendigen Schritte sorgfältig geprüft und umgesetzt werden können.

Ein überhasteter Übergang könnte die journalistische Unabhängigkeit und die wichtige Rolle des
Senders in der Informationsversorgung gefährden.

Die geplante Privatisierung von Radio Liechtenstein wirft zentrale Fragen auf: Wie bleibt die
Transparenz der Eigentumsverhältnisse gewährleistet, und wie wird die Unabhängigkeit des
Senders sichergestellt? Kritiker warnen vor einer möglichen Marktkonzentration und einem Ver-
lust an Medienvielfalt. Zudem steht die Vereinbarkeit der Privatisierung mit den Vorgaben des
Europäischen Medienfreiheitsgesetzes (EMFG) im Raum. Besonders wichtig ist, dass die Bevöl-
kerung weiterhin Zugang zu unabhängigen und vielfältigen Informationen behält. Die Entschei-
dung könnte die Medienlandschaft des Landes nachhaltig prägen. Und: Das braucht Zeit. Zeit die
knapp bemessen ist.

Privatisierung braucht Zeit

00:00 16:59

Beitrag Herunterladen

Auch interessant

LIECHTENSTEIN

Entwicklungshilfe im Senegal
LIECHTENSTEIN

Mit Gleichstellung gegen Gewalt
LIECHTENSTEIN

Fälle von Gewalt betroffener F
konstant

News Nachhören Veranstaltungen Mediathek Werbung Team

13.03.25, 09:45 Die Privatisierung von Radio Liechtenstein braucht Zeit

https://www.radio.li/posts/19113c28-0308-4a77-9b72-4d0051350226 1/2

Radio Liechtenstein, 3. Dezember 2024

Radio Liechtenstein, 25. April 2024
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«Die Unsicherheit auf der globalen Ebene 
ist auch in Liechtenstein zu spüren» 
Andreas Brunhart vom Liechtenstein-Institut ordnet die Konjunkturdaten des «Kon-Sens» aus dem 3. Quartal ein. 

Interview: Tobias Soraperra 
 
Zu Beginn dieser Woche hat 
das Liechtenstein-Institut die 
aktuelle Wirtschaftslage Liech -
tensteins in Form seines eige-
nen Konjunkturindexes «Kon-
Sens» präsentiert. In diesem 
werden 16 liechtensteinische 
Einzelindikatoren zu einem 
konjunkturellen Gesamtbild 
zusammengefasst. Der «Kon-
Sens» wird seit 2019 viertel-
jährlich publiziert. Was sich 
aus den Zahlen des 3. Quartals 
2024 ablesen lässt, beantwor-
tet Andreas Brunhart, For-
schungsbeauftragter Volks-
wirtschaft am Liechtenstein-
Institut. 

Herr Brunhart, das Liechten-
stein-Institut hat die Zahlen 
des Konjunkturindexes 
«Kon-Sens» für das dritte 
Quartal 2024 präsentiert. Was 
lässt sich aus diesen ablesen? 
Andreas Brunhart: Was speziell 
ist und was wir in diesem Be-
richt auch besonders hervor-
gehoben haben: Der «Kon-
Sens» stieg im dritten Quartal 
zwar leicht an, von -1,3 auf -1,0 
Indexpunkte. Er liegt aber er-
neut im negativen Bereich, wel -
cher ein Wachstum unterhalb 
des alljährlichen Durchschnitts 
Liechtensteins anzeigt, und 
dies nun zum elften Mal in Fol-
ge. Seit Beginn der «Kon-Sens»-
Zeitreihe 1998 ist dies nun die 
längste Negativphase. 

Was sind die Gründe für 
diese lange Negativphase? 
Liechtensteins Konjunktur hat 
sich von der Corona-Rezession 
sehr rasch und schneller als die 
umliegenden Länder erholt. 
Das geschätzte Quartals-BIP 
lag bereits im 1. Quartal 2021 
wieder über dem Niveau vom 
4. Quartal 2019, weil es inter-
national zu starken Nachhol -
effekten bei den Investitions-
gütern kam. Einbussen in die-
sem Bereich haben sich in den 
letzten zwei bis drei Jahren 
dann aber auch in Liechten-
stein bemerkbar gemacht. 

Seit dem ist man in einer Seit-
wärtsbewegung gefangen, die 
Weltwirtschaft lahmt generell 
und es herrscht auf globaler 
Ebene viel Unsicherheit. Dies 
ist besonders in Liechtenstein 
zu spüren. In diesem Zusam-
menhang ist aber auch der 
starke Franken und die schlep-
pende Konjunktur in Deutsch-
land, dem wichtigsten Absatz-
markt für Liechtensteins  
Exporte, eine zusätzliche Be -
las tung. 

Woran liegt es, dass die 
Wirtschaft Liechtensteins 
für globale Unsicherheiten 
so anfällig ist? 
Ein wichtiger Grund ist Liech-
tensteins starker Fokus auf den 
Export von Investitionsgütern 
oder Halbfabrikaten. Im Ge-
gensatz zu Konsumgütern sind 

diese konjunktursensitiv. Befin-
det sich eine Firma in einem un-
sicheren Umfeld, wird sie in 
dieser Phase mit dem Kauf ei-
nes Investitionsgutes, beispiels-
weise einer Maschine, zuwar-
ten.  

Gibt es noch weitere Fakto-
ren, welche den Vertrieb von 
Investitionsgütern in der 
aktuellen Lage erschweren? 
Was sich in den vergangenen 
Jahren ebenfalls lähmend aus-
wirkte, war die restriktive 
Geld politik. Die grossen No-
tenbanken haben ab 2022 die 
Leitzinsen stark erhöht, um 
der Inflation zu begegnen. Die-
se Zinserhöhungen gehen zu-
lasten von kreditbasierten In-
vestitionen, welche dadurch 
teurer werden. Und auch wenn 
die Notenbanken die Zinswen-

de bereits eingeleitet haben, ist 
das Zinsniveau immer noch 
recht hoch. 

Gäbe es Massnahmen für die 
Liechtensteiner Politik, hier 
gegenzusteuern? 
Weil die Nachfrage nach 
Liechtensteiner Gütern prak-
tisch ausschliesslich aus dem 
Ausland kommt, hat eine anti-
zyklische Konjunkturpolitik in 
Liechtenstein nur einen sehr 
geringen Hebel. Wenn man 
z. B. kurzfristig die Steuern 
senkt oder die öffentlichen 
Ausgaben erhöht, hat das vor-
wiegend im Inland einen 
Nach frageeffekt, aber nicht im 
Ausland. Zudem hat man auf-
grund des Währungsvertrags 
auch keine eigene Geldpolitik, 
welche konjunkturstimulierend 
wirken könnte. Darum wurde 
klassische Konjunkturpolitik 
in Liechtenstein in den vergan-
genen Jahrzehnten auch nie 
ge macht. Der wirtschaftspoli-
tische Fokus lag auf langfristi-
gen Rahmenbedingungen. Eine 
Ausnahme war die Corona-
pandemie. 

Was erwarten Sie mit Blick 
auf die kommenden Quarta-
le: Wird sich die Kurve im 
«Kon-Sens» bald wieder im 
positiven Bereich bewegen 
oder wird der Negativtrend 
weiter fortgesetzt? 
Wir machen aus verschiede-
nen Gründen keine Konjuktur-
prognosen am Liechtenstein-
Institut. Wenn man sich aber 
jene der Schweiz, Deutschland 
und auch der OECD anschaut, 
kann man gewisse Schlussfol-
gerungen für Liechtenstein 
zie hen. Diese Prognosemodel-
le erwarten eine verhaltene Er-
holung für das nächste und 
übernächste Jahr, wobei die 
Vorhersagen im Kontext wei-
terer möglicher Eskalationen 
der Konflikte in der Ukraine 
und dem Nahen Osten oder ei-
ner möglichen Zuspitzung der 
globalen Handelskonflikte mit 
grosser Unsicherheit verbun-
den sind.

Liechtensteins Export leidet unter der unsicheren globalen Lage, 
sagt Andreas Brunhart. Bild: Liechtenstein-Institut

Konjunkturindex «Kon-Sens»: Entwicklung von 1998 bis 2024

Quelle: Liechtenstein-Institut;   Grafik: Stefan Aebi
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             Kon-Sens: Konjunkturindex  
für Liechtenstein

Die Ostschweizer Industrie kämpft mit den gleichen Problemen 
Auch auf der anderen Seite des Rheins macht sich die globale Konjunkturlage im sekundären Sektor bemerkbar. 

Das Umfeld gestaltet sich auch 
für die Ostschweizer Indus-
triebetriebe herausfordernd. 
Auch sie bekommen die schwa -
che Nachfrage auf der globa -
len Ebene zu spüren. Zu den 
konkreten Schwierigkeiten 
äus sert sich Thomas Stucki, 
Chief Investment Officer der 
St. Galler Kantonalbank, und 
erklärt: «Die US-Wirtschaft 
kühlt sich ab, die Wirtschaft in 
der Eurozone kommt nicht in 
Fahrt und auch die chinesische 
Wirtschaft entwickelt sich wei -
terhin schwach.» Ein weiteres 
Sorgenkind ist die deutsche 
Industrie. So hat beispielswei-

se die Krise in der Automobil-
industrie im nördlichen Nach-
barland zu einem Exportrück-
gang der in der Ostschweiz 
stark vertreten Automobilzu-
lieferer von 15 Prozent im 3. 
Quartal geführt. Aber auch in 
der Elektro- und Optikindus-
trie ist die Auftragsflaute sehr 
ausgeprägt. 

Politische Unsicherheiten 
erschweren Planung 
Auch das politische Umfeld 
bleibt für die Ostschweizer In-
dustrie herausfordernd. Die 
not wendige Planungssicherheit 
wird durch die Regierungsauf-

lösung in Deutschland und den 
bevorstehenden Machtwechsel 
in den USA erschwert. Ausser-
dem haben die geopolitischen 
Risiken wieder zugenommen.  
«Ein zusätzlicher Belastungs-
faktor stellt der starke Franken 
dar», ergänzt Stucki. «Die Ge-
schäftslage dürfte aus all diesen 
Gründen in den nächsten Mo-
naten nicht substanziell anzie-
hen.» Vor diesem Hintergrund 
hat sich der vorsichtige Opti-
mismus der vergangenen Mo-
nate als wenig nachhaltig er-
wiesen.  

Aber nicht nur die Industrie, 
sondern auch der Grosshandel 

spürt die schwache Nachfrage, 
wie Jan Riss, IHK-Chefökonom, 
bestätigt. «Insbesondere die 
Grosshandelsunternehmen im 
Bereich Maschinen und Aus-
rüstung, also die Zulieferer der 
Industrie, berichten von einer 
zu tiefen Nachfrage», erklärt 
Riss. 

Privater Konsum stützt 
Wirtschaft 
Als grosse Stütze für die Ost-
schweizer Wirtschaft erweist 
sich der Binnenkonsum. Positi-
ve Signale kommen insbeson-
dere aus dem Baugewerbe. Die 
Geschäftslage hat zwar im Ver-

gleich zum letzten Jahr etwas 
nachgegeben, wird aber nach 
wie vor positiv eingeschätzt. 
«Mit einer Auftragsreichweite 
von knapp fünf Monaten ist die 
Auftragslage im Baugewerbe 
weiterhin gut», kommentiert 
Riss. Dank den tieferen Zinsen 
ist auch in den kommenden 
Monaten mit einer zusätzlichen 
Bautätigkeit und einer Erho -
lung der Bauinvestitionen zu 
rechnen. Der private Konsum 
bleibt ebenfalls eine wichtige 
Unterstützung für die heimi-
sche Wirtschaft und verbleibt 
auf einem hohen Niveau. Aller-
dings konnte auch hier im  

3. Quartal eine gewisse Verlang-
samung beobachtet werden. Im 
Gastgewerbe und im Detailhan-
del trübte das durchzogene 
Wetter die Geschäftslage.  

Insgesamt zeigt sich die 
Ostschweizer Wirtschaft in An-
betracht des unsicheren globa-
len Umfelds als erstaunlich ro-
bust, und die Geschäftslage 
wird als neutral beurteilt. Da 
das Umfeld global gesehen aber 
schwierig bleiben wird, wagt 
Thomas Stucki die Prognose:  
«In den kommenden Monaten 
dürfte die Dynamik in der Ost-
schweizer Wirtschaft vorerst 
schwach bleiben.» (sot)
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Tagesschau-Beitrag zu 100 Jahre Schweizer 
Franken in Liechtenstein

Die gesetzliche Einführung des Frankens in Liechten-
stein jährte sich am 26. Mai zum hundertsten Mal, 
weshalb die Tagesschau des Schweizer Fernsehens 
am 26. Mai 2024 einen Beitrag zur Übernahme der 
Schweizer Währung in Liechtenstein ausstrahlte und 
dafür Interviews am Liechtenstein-Insti tut durchführ-
te.

Der sich über mehrere Jahre hinziehende Prozess des 
Übergangs von der österreichischen Krone zum Schwei-
zer Franken als liechtensteinische Landeswährung kam 
im Mai 1924 mit dem «Gesetz betreff end die Einfüh-
rung der Frankenwährung» zum Abschluss, das den 
Schweizer Franken zur ausschliesslichen Währung in 
Liechtenstein machte. Wie es dazu kam und was die 
Folgen davon waren oder bis heute sind, beleuchtete 
die SRF-Tagesschau in ihrer Hauptausgabe vom 26. Mai. 
Im Beitrag wurden Stephan Scheuzger und Andreas 
Brunhart vom Liechtenstein-Insti tut interviewt, welche 
das Ereignis aus historischer sowie aus ökonomischer 
Sicht einordneten.

Podcast der Sti ft ung Lebenswertes Liechtenstein, 
15. Juni 2024

Wirtschaft  Regional, 22. November 2024

Geschichte der Familie im Fokus 
Am Freitag fand im Gemeindesaal Gamprin der II. Liechtensteinische Historikerinnen- und Historikertag statt, der auf grosses Interesse 
stiess. Mit 13 spannenden Vorträgen wurden historische Entwicklungen und familiäre Strukturen beleuchtet, die bis heute Relevanz haben. 

Die Veranstaltung richtete sich 
an Forscherinnen und Forscher, 
die sich im In- und Ausland mit 
der Geschichte Liechtensteins 
befassen, sowie an Liechtenstei-
nerinnen und Liechtensteiner, 
die zu historischen Themen aus-
serhalb des Landes forschen. 
Offen stand der Anlass auch al-
len, die sich für die Geschichts-
schreibung in und über Liech-
tenstein interessieren. Die rege 
Beteiligung verdeutlichte das 
grosse Interesse am Historike-
rinnen- und Historiktertag, der 
dreizehn Vorträge und Gelegen-
heit zum Austausch bot.  

Das Rahmenthema des An-
lasses bildete die Geschichte 
der Familie. Zunächst führte Si-
mone Derix, Professorin für 
Geschichte an der Universität 
Erlangen-Nürnberg, in ihrem 
Keynote-Vortrag in die aktuelle 
historische Familienforschung 
ein. Sie zeigte auf, dass entge-
gen älteren Ansichten die Be-
deutung der Familie seit dem 
Mittelalter nicht ab-, sondern 
zugenommen hat. Gerade  
lokale, transnationale oder  
globale Verwandtschaftsnetz- 
werke würden nun vermehrte 
Aufmerksamkeit in der For-
schung erhalten. 

Folgen staatlicher  
Ehe- und Familienpolitik 
Mehrere Vorträge zeigten, wel-
che Folgen eine rigide obrig-
keitlich-staatliche Ehe- und Fa-
milienpolitik nach sich ziehen 
konnte. Katharina Arnegger 
berichtete aufgrund der liech-
tensteinischen Verhörtagspro-
tokolle des 17. und 18. Jahrhun-
derts über die gerichtliche  
Beurteilung und Bestrafung 
ausser- und vorehelicher Se-
xualbeziehungen sowie unehe-
licher Geburten und Kindstö-
tungen. Peter Geiger schilderte 
den Fall eines noch 1938 vom 
Gemeinderat Triesenberg und 
von der Regierung wegen Ar-
mut verhängten und auch vom 

Staatsgerichtshof gestützten 
Eheverbots, das zur uneheli-
chen Geburt des gemeinsamen 
Kindes führte und die vom Paar 
gewollte Gründung einer Fami-
lie verhinderte. 

Stephan Scheuzger wies 
hingegen nach, dass patriar-
chalische familiale Ordnungs-
vorstellungen in Liechtenstein 
im 19. und frühen 20. Jahrhun-
dert bei Unterstützungsent-
scheiden des staatlichen Ar-
menwesens wider Erwarten 
und trotz der im Land verbrei-
teten und tief verankerten  
katholisch-konservativen Fa-

milien- und Sexualmoral keine 
Rolle spielten. 

Lukas Ospelt zeichnete die 
historische Entwicklung des 
gesetzlichen Gewaltverbots un- 
ter Eheleuten nach, das bis 
2000/2001 nur unzureichend 
vor häuslicher Gewalt schützte, 
und regte dessen ausdrückliche 
Verankerung im liechtensteini-
schen Ehegesetz an.  

Einen originellen Zugang 
zum Familienrecht fand Ema-
nuel Schädler, indem er die 
Möglichkeiten tiefenpsycholo-
gischer Ansätze zu einem bes-
seren Verständnis der Verfasser 

von Gesetzestexten und damit 
der Gesetze selbst aufzeigte. 

Herausforderungen  in  
der Familienforschung 
Das Verhältnis zwischen Wis-
senschaftsfreiheit, Quellenzu-
gang und Datenschutzgesetz-
gebung stellt gerade auch die 
zeitgeschichtlich arbeitende Fa-
milienforschung vor Herausfor-
derungen, etwa mit Blick auf 
Schutz- und Sperrfristen. Lan-
desarchivarin Nathalie Lorenz 
zeigte Lösungsansätze auf, 
auch im Licht des neuen Ar-
chivgesetzes, das sich derzeit 

in parlamentarischer Beratung 
befindet. Ein umfassendes ge-
nealogisches Projekt stellte 
Benjamin Fischer mit der «Fa-
milienchronik der liechtenstei-
nischen Gemeinden» vor, die 
voraussichtlich ab Ende 2024 
online nutzbar sein wird.  

Rupert Tiefenthaler behan-
delte anhand des Nachlasses 
des Komponisten Josef Gabriel 
Rheinberger die Frage, wie die 
Überlieferung der Quellen 
durch die Familie das Bild 
einer Person in der Nachwelt 
beeinflusst. Martina Sochin 
D’Elia verwies in ihrem 

Vortrag zum «Bild des wer-
denden Kindes» auf den  
Umstand, dass die in den 
1970er-Jahren in der Gynäko-
logie aufgekommene Ultra-
schalltechnik die Wahrneh-
mung des werdenden Kindes 
als Teil der Familie beeinfluss-
te – auch im Fall tot geborener 
Kinder. Sie schlug den Bogen 
von den im späten 19. Jahrhun-
dert verbreiteten Post-mor-
tem-Aufnahmen bis zur aktu-
ellen Praxis der Sternenkind-
fotografie. Sina Thöny  stellte 
ihre Masterarbeit vor, die sich 
mit Adoptionsnetzwerken zwi-
schen der Schweiz, den USA 
und Saudi-Arabien in den 
1950er- und 1960er-Jahren 
befasst. Im Zentrum stand die 
kritische Auseinandersetzung 
mit den Praktiken der von der 
Ostschweiz aus tätigen Ver-
mittlerin Alice Honegger. 

Erweiterte Perspektiven – 
und Fortsetzung 2026 
Ausserhalb des Tagungsthe-
mas präsentierten zwei weitere 
junge Historikerinnen ihre 
Masterarbeiten. Chiara Jehle 
zeigte, mit welchen Werbestra-
tegien die Firma Hero nach 
dem Zweiten Weltkrieg der 
Konservendose nun auch im 
zivilen Bereich zum Durch-
bruch verhalf. Annika Hilti 
zeichnete das Entstehen des 
Tourismus in Liechtenstein in 
der Zeit um 1870 und dessen 
weitere Entwicklung bis in die 
1940er-Jahre nach. Auch ne-
ben den Vorträgen tauschten 
sich die rund fünfzig Anwesen-
den rege zu Aspekten der Ge-
schichtsschreibung in und 
über Liechtenstein aus.  

Die zweite Durchführung 
des Anlasses ist von allen Be-
teiligten sehr positiv beurteilt 
worden, sodass im Herbst 
2026 die Reihe der liechten-
steinischen Historikerinnen- 
und Historikertage fortgesetzt 
werden wird. (eingesandt) 

Die Organisatoren und Vortragenden des II. Liechtensteinischen Historikerinnen- und Historikertags im Gemeindesaal Gamprin.  
Bild: Nils Vollmar

Eine Chance  
für Radio L 
In den Jahren 1989 bis 1994 
habe ich als Gründer und 
Lizenznehmer in Stuttgart 
Stadtradio 107,7 Powerstation 
aufgebaut. Damals der erfolg-
reichste Privatsender in Stutt-
gart. Uns wurde seinerzeit 
durch politische Intrigen und 
Ränkespiele der Garaus ge-

macht, indem uns die Lizenz-
verlängerung versagt wurde. 
Als das Ende des Senders 
bekannt wurde, protestierten 
mehr als 20 000 Demonstrie-
rende dagegen. Ohne Erfolg. 
Heute ist 107,7 eine ambitions-
lose Musikabspielstation. Für 
mich war das Radio-Ende 
damals so, als müsste ich ein 
eigenes Kind zu Grabe tragen. 
Warum schildere ich das so 
emotional? Weil es für mich so 

ein krasser Déjà-vu-Effekt ist. 
Radio L soll jetzt ebenfalls der 
Stecker gezogen werden. Ganz 
offensichtlich wissen viele 
Liechtensteiner nicht, was sie 
für ein Kleinod mit Radio L 
haben. Abschalten wäre fatal 
für die Medienvielfalt! Ich 
verfolge Radio L schon lange als 
sachkundiger Hörer und musste 
manchmal einfach Wegschal-
ten angesichts der früheren 
Unprofessionalität, insbeson-

dere beim Durcheinander der 
Musikauswahl. Man wollte es 
halt jedem Recht machen. Das 
war im Übrigen auch unser 
Anfängerfehler. Nach Schär-
fung des Profils stellte sich der 
Hörererfolg ein. Dieser Effekt 
wird jetzt bei Radio L auch 
eintreten. 

Ich kann die Gegner von 
Radio L in Bezug auf die Vorgän-
ge der Vergangenheit verstehen. 
Aber nicht in Bezug darauf, 

Radio L mit Liebesentzug für die 
Zukunft zu bestrafen. Jetzt 
endlich hat mit Jürg Bachmann 
jemand genau diese Probleme 
erkannt und drastische korrigie-
rende Massnahmen ergriffen. 
Man spürt den erwachten Spirit 
der Radiomannschaft. Auf-
bruchstim-mung herrscht. 
Radio L ist auf dem besten Weg. 
Und jetzt? Jetzt soll diesem 
wiedererwachten tollen Radio, 
so wie es bei uns in Stuttgart war, 

der Boden unter den Füssen 
weggezogen werden. Mein 
Appell aus tiefstem Herzen: ein 
klares Nein für diese unselige 
Initiative. Bitte geben sie Radio 
L die Chance auf Weiterbestand. 
Sie müssen im Fall nicht als 
Demonstrant/-in auf die Strasse 
gehen. Das Abstimmungskreuz 
für Nein reicht aus. 

 
Peter Heinz 
Marktgass 12 Vaduz

Leserbrief
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Aus dem Bibliotheksjahr 2024

Unterstützung der Forschung 
Die Bibliothek am Liechtenstein-Institut dient primär der 
Unterstützung der Forschenden bei der Informationsbe-
schaffung. Dies geschieht einerseits durch die gezielte 
Erwerbung und Integration relevanter Forschungslitera-
tur in den Bibliotheksbestand und andererseits durch die 
Fernleihe. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 102 Fernleihen 
durchgeführt, darunter 69 Artikel in elektronischer Form. 
Die Fernleihe erfolgt in Kooperation mit der Liechtenstei-
nischen Landesbibliothek, wissenschaftlichen Bibliotheken 
in der Schweiz sowie internationalen Partnerinstitutionen.

Zur Erhöhung der Sichtbarkeit institutseigener Publikatio-
nen werden diese systematisch im Bibliothekskatalog sowie 
in fachspezifischen Datenbanken erfasst.

Schwerpunkte 2024 
Neben den alltäglichen Aufgaben wie Bestandsaufbau, 
-pflege und -verwaltung, der Periodikaverwaltung und der 
Katalogpflege, lag der Fokus im Jahr 2024 auf drei zentralen 
Bereichen:

•	 Einführung des neuen Bibliothekssystems
•	 Verbesserung der räumlichen Infrastruktur
•	 Präsentation der Bibliothek an der Herbsttagung der Bo-

denseebibliotheken

Einführung des neuen Bibliothekssystems 
Seit dem 1. Mai 2024 nutzt die Bibliothek das neue Biblio-
thekssystem NetBiblio der Firma AlCoda. Als Mitglied des 
Liechtensteinischen Bibliotheksverbunds erfolgte der ge-
meinsame Umstieg mit der Landesbibliothek, die weiterhin 
Supportleistungen bereitstellt. Die Bibliothekarin absol-
vierte hierzu eine zweitägige Schulung. Die Datenmigration 
vom bisherigen System Aleph zu NetBiblio wurde im April 
erfolgreich durchgeführt.

Mit NetBiblio verfügt die Forschungsbibliothek über eine 
eigene Oberfläche, die eine bessere Sichtbarkeit der insti-
tutseigenen Forschung ermöglicht. Das System funktioniert 
insgesamt gut, wobei die Optimierung des Online-Katalogs, 
die Integration forschungsrelevanter Links und die Behe-
bung von Fehlerquellen fortlaufend erfolgen.

Bauliche Modernisierung der Bibliothek 
Um Temperaturschwankungen – insbesondere in den Som-
mermonaten – zu reduzieren, wurden sämtliche Fensterglä-
ser durch Isolierglas ersetzt. Zum Schutz der Bestände vor 
Bauschmutz wurden alle Regale sorgfältig verpackt. Die Bi-
bliothek war daher vom 10. bis 18. Oktober 2024 geschlos-
sen. Zudem wurden die Beleuchtung auf LED-Technologie 
umgestellt und Rollos zur Beschattung der Fenster mon-
tiert, um die Raumtemperatur weiter zu regulieren.

Blick in die neue Leseecke in der Bibliothek des Liechtenstein-Instituts. Foto: Tatjana Schnalzger. 
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10 201
Medien Gesamtbestand

18
neue Bücher

52
Bücher als Geschenk, vielen Dank!

102
Fernleihen, 

davon 69 Artikel in elektronischer Form

40
laufende Periodika

(20 Zeitschriften, 10 Jahrbücher,
6 Loseblattsammlungen, 4 Zeitungen)

1
Datenbank

113
neu gescannte Inhaltsverzeichnisse

im Bibliothekskatalog

32%

19%17%

13%

4%
15%

   Diverses
 1511

Liechtensteinensia  
              3259

Volkswirtschaft 
        413

Geschichte
      1322

Politologie 
 1783

Recht
          1913

Zusammensetzung Gesamtbestand per Ende 2024 
(Anzahl Medien)

Präsentation an der Herbsttagung der 
Bodenseebibliotheken 
Am 4. November 2024 wurde die Bibliothek des Liechten-
stein-Instituts im Rahmen der Herbsttagung der Bodensee-
bibliotheken an der Universität Liechtenstein vorgestellt. 
In einem Vortrag der Bibliothekarin wurde den rund 20 
anwesenden Bibliotheksleitenden aus vier Ländern die 
Besonderheiten und Herausforderungen einer kleinen For-
schungsbibliothek nähergebracht.

Darüber hinaus nahm sie am 13. Juni 2024 an der Frühjahrs-
tagung in der Kantonsbibliothek Vadiana St. Gallen teil und 
besuchte am 25. November 2024 das OPL-Jahrestreffen der 
Bodenseebibliotheken im Stadtarchiv Friedrichshafen.

Besuche und Kooperationen
Im Jahr 2024 durften wir zwei Klassen des Liechtensteini-
schen Gymnasiums in der Bibliothek begrüssen. Am 5. Juli 
2024 besuchte die Klasse 5W des Gymnasiums mit ihrem 
Lehrer Christian Marti die Bibliotheksräumlichkeiten und 
am 13. September 2024 verbrachte der WPK-Politik des 
Gymnasiums gemeinsam mit Lehrperson Marlies Kessler 
einen Nachmittag am Institut und in der Bibliothek.

Der neue Landesbibliothekar Daniel Quaderer (im Bild un-
ten zusammen mit Rosmarie Lorenz) stattete der Bibliothek 
am 5. November 2024 seinen Antrittsbesuch ab. Dabei wur-
den bestehende Schnittstellen mit der Landesbibliothek be-
sprochen und potenzielle neue Projekte diskutiert.

Rosmarie Lorenz, Bibliothekarin
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Sanierungsarbeiten 2024 – Baureportage

2024 wurden am Gebäude des Liechtenstein-Instituts, 
welches sich im Besitz der Gemeinde Gamprin befindet, 
umfassende Sanierungsmassnahmen vorgenommen. Dies 
beinhaltete verschiedene Massnahmen an der Aussenhül-
le und im Innern.

Ziel der Sanierung war es, das denkmalgeschützte Gebäu-
de in punkto Sicherheit und sommerlichen Wärmeschutz 
bestmöglich zu ertüchtigen. Um Temperaturschwankungen 
in der Bibliothek zu reduzieren, wurden sämtliche Fenster-
gläser durch Sonnenschutzgläser ersetzt. Auch wurde die 
Beleuchtung auf LED-Technologie umgestellt und Rollos zur 
Beschattung der Fenster montiert, um die Raumtempera-
tur weiter zu regulieren. Des Weiteren wurden die Ein- und 
Ausgänge saniert sowie die Südfenster mit neuen Holz- 
lamellen versehen. 

Das Dach erhielt eine neue Schindeleindeckung aus Lär-
chenholz. Fenster, deren Sicherheit nicht genügten, wurden 
mit Verbundsicherheitsgläsern und Sicherheitsbeschlägen 
versehen. Weitere Absturzsicherheitsmassnahmen wurden 
bei den Geländern, Treppen und Glasabschlüssen umge-
setzt.			               Alex Wohlwend, Architekt 

Bildimpressionen:  
Rosmarie Lorenz

Oberlicht der Bibliothek 
zum Zeitpunkt der 
Montage der Sonnen-
schutzlamellen

Der eingerüstete Gebäudeteil (vom Friedhof aus gesehen)

Montagehilfe des  
Sonnenschutzglases  
mittels eines Autokrans

Montage des 
horizontalen 
Fensters  
beim archäo-
logischen 
Schauraum

Transport der Sonnen-
schutzgläser über die 
Bibliothek

Einsetzen des  
Sonnenschutzglases 

beim Oberlicht der 
Bibliothek
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(Oben v.l.) Architekt Alex 
Wohlwend, Thomas 
Meier und Vorsteher 
Johannes Hasler freuen 
sich über die gelungenen 
Sanierungsarbeiten. 
Fotos oben und rechts: 
Tatjana Schnalzger

Bibliothekarin 
Rosmarie Lorenz 
auf dem Giebel 
des Pfarrstalles

Einsetzen des Sonnenschutzglases 
beim ostseitigen Oberlicht

Oben: Giebel- und Ortabschluss mit neuen 
Lärchenschindeln. 
Unten: Der Bibliotheksteil mit der neuen 
Schindeldacheindeckung

Vor Baustaub 
geschützte 
Bücherregale

Südfront mit neuen 
Sonnenschutz- 
gläsern und neuen 
Lärchenlamellen

Transport der Sonnenschutzgläser 
über die Bibliothek
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Organisation

Der Verein
Das Liechtenstein-Institut ist als gemeinnütziger Verein ge-
mäss liechtensteinischem Personen- und Gesellschaftsrecht 
organisiert. 

Der Verein zählte per 31. Dezember 2024 96 Mitglieder. Die 
Mitgliederversammlung wurde am 13. Mai 2024 durchge-
führt. Die Berichte des Präsidenten und des Direktors wur-
den zur Kenntnis genommen. Der Jahresbericht sowie die 
Jahresrechnung 2024 wurden genehmigt. Den Organen 
wurde Entlastung erteilt. 

Judith Oehri trat nach siebenjähriger Amtszeit aus dem 
Vorstand aus. Ihre Verdienste wurden verdankt. Die Verab-
schiedung hatte an einer Vorstandssitzung stattgefunden. 
Neu in den Vorstand wurde Hugo Vogt aus Balzers gewählt. 
Barbara Walch wurde von der Versammlung zur Vizeprä-
sidentin des Vereins Liechtenstein-Institut gewählt. Da die 
generellen Erneuerungswahlen bereits 2023 stattfanden, 
mussten keine weiteren Vorstandsmitglieder bestätigt bzw. 
gewählt werden. 

Die Mitgliederversammlung nahm den Austritt von zwei 
Vereinsmitgliedern zur Kenntnis, konnte jedoch keine neu-
en Mitglieder aufnehmen. 

Direktor 
Der Direktor vertritt das Liechtenstein-Institut nach aussen, 
bereitet die Geschäfte des Wissenschaftlichen Rates vor 
und setzt dessen Beschlüsse um. Er ist verantwortlich für 
die Geschäftsführung und Organisation des Instituts. 

Vorstand
Der Vorstand wählt auf Vorschlag des Wissenschaftlichen 
Rates den Direktor, sorgt für die finanziellen Mittel des Insti-
tuts, wählt gemeinsam mit dem Direktor das administrative 
Personal des Instituts und vertritt das Institut in Absprache 
mit dem Direktor nach aussen.

Wissenschaftlicher Rat
Der Wissenschaftliche Rat ist für die Begleitung und Aus-
richtung des Forschungs- und Lehrbetriebs zuständig. 

Begleitgremien
Einzelne grössere Forschungsprojekte am Liechtenstein-In-
stitut wie der Verfassungskommentar oder das Historische 
Lexikon des Fürstentums Liechtenstein online (eHLFL) ver-
fügen über wissenschaftliche Begleitgremien. Mitglieder 
dieser Gremien sind Expertinnen und Experten aus dem In- 
und Ausland.

Private Spenden 2024

Bedeutende private Spenderinnen und Spender 
im Jahr 2024 waren: 
•	 Stiftung Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger
•	 Maiores Stiftung
•	 Guido Meier
•	 Gebhard Sprenger
•	 Theres Vogt Familienstiftung
•	 Valüna Stiftung
•	 Erna Mündle Stiftung
•	 Christina Batliner
•	 Martin Batliner
•	 Mario Frick
•	 Patrick Hilty
•	 Christian Frommelt

Wir danken allen privaten Spenderinnen und Spendern, 
die das Liechtenstein-Institut im Jahr 2024 zusätzlich zur 
öffentlichen Finanzierung förderten. Ihre grosszügige Un-
terstützung ist Zeichen der Wertschätzung unserer Arbeit 
und stärkt die wissenschaftliche Unabhängigkeit des Liech-
tenstein-Instituts und seiner Forschung.

Winter (27. Januar 2025)	 Foto: Thomas Meier
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Institutsvorstand

Dr. iur. Guido Meier, Jurist. Rechtsanwalt 
und Treuhänder. Landtagsabgeordneter 
von 1993 bis 1997, Richter am Staatsge-
richtshof von 1985 bis 1993. Präsident 
des Liechtenstein-Instituts seit 1986. 

Dr. Barbara Fuchs, Ökonomin, tätig im Be-
reich Standortförderung und Innovation 
beim Amt für Volkswirtschaft. Vorstands-
mitglied seit 2017.

Dr. Jürg Dinkelmann, Jurist. Langjähriger 
Leiter der Abteilung Administration und 
Recht des Schulamtes des Fürstentums 
Liechtenstein (1990–2021). Vorstandsmit-
glied seit 2023. 

Dr. Hugo Vogt, Rechtsanwalt. Vorstands-
mitglied seit 2024.

Dr. iur. Barbara J. Walch, LL.M., Rechtsan-
wältin und Treuhänderin. Vorstandsmit-
glied seit 2020. Vizepräsidentin. 

Wissenschaftlicher Rat

Prof. Dr. Sieglinde Gstöhl, Vorsitzende 
des Wissenschaftlichen Rates. Politikwis-
senschaftlerin. Professorin am Europa-
kolleg in Brügge und Direktorin des Stu-
diengangs EU International Relations and 
Diplomacy Studies. Seit 2008 Mitglied des 
Wissenschaftlichen Rates.

Prof. Dr. Regula Argast, Historikerin, 
Bern. Professorin für Geschichte und Ge-
schichtsdidaktik an der Pädagogischen 
Hochschule Bern sowie Lehrbeauftrag-
te an den Universitären Fernstudien 
Schweiz. Seit 2012 Mitglied des Wissen-
schaftlichen Rates. 

Dr. iur. Hilmar Hoch, LL.M., Präsident des 
Staatsgerichtshof. Stellvertretender Vor-
sitzender des Wissenschaftlichen Rates.

Prof. Dr. iur. Andreas Kley, Professor 
für öffentliches Recht, Verfassungsge-
schichte sowie Staats- und Rechtsphilo- 
sophie an der Universität Zürich. Seit 1998 
Mitglied des Wissenschaftlichen Rates. 

Prof. Dr. Daniel Kübler, Politologe, Pro-
fessor am Institut für Politikwissenschaft 
der Universität Zürich und Co-Direktor 
des Zentrums für Demokratie Aarau. Seit 
2024 Mitglied des Wissenschaftlichen Ra-
tes. 

Prof. Dr. Andreas Peichl, Leiter des ifo Zen-
trums für Makroökonomik und Befragun-
gen und Professor für Volkswirtschaftsleh-
re an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Von 2021 bis 2024 Mitglied des 
Wissenschaftlichen Rates. 
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Stichtag: 1. Mai 2025

Direktion
Prof. Dr. Thomas Meier
Direktor (100 %) 

In der Forschung tätig
Dr. Georges Baur
Forschungsleiter Recht (80 %) 
Europarecht, Freihandel

Dr. Cyrus Beck, MAS
Forschungsbeauftragter Recht (60 %) 
Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Geschichte des  
öffentlichen Rechts

Dr. Andreas Brunhart
Forschungsleiter Recht (80 %)
Konjunktur- und Wachstumsanalyse, Kleinstaatenökonomik

Kristina Budimir
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Bildungsbericht (60 %)  
(bis 31.3.2025)

Karin Frick, M.A.
Forschungsbeauftragte Politik (60 %) (ab 1.2.2025)

lic. phil. Fabian Frommelt
Forschungsbeauftragter Geschichte (100 %)
Frühe Neuzeit, Historisches Lexikon

Dr. Martin Geiger
Forschungsbeauftragter Volkswirtschaft (100 %) 
Konjunktur- und Wachstumsanalyse

Cornelius Goop, MA
Assoziierter Doktorand; Redaktor Historisches Lexikon 
(60 %) 

Céline Heidegger
Studentische Mitarbeiterin Recht (10 %) 

Mag. Patricia Hornich, LL.M.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Politik (20 %)  
(bis 31.10.2024)

Dr. Thomas Milic
Forschungsleiter Politik (80 %)
politische Psychologie, Wahlforschung 

Beat Ospelt, M.A.
Assoziierter Doktorand

Mag. Lukas Ospelt
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Geschichte und Recht 
(40 %)

Dr. Jörg Paetzold
Forschungsbeauftragter Volkswirtschaft (40 %) 
Finanzwissenschaft, Arbeitsmärkte, Gesundheitsökonomik

Dr. Philippe Rochat
Forschungsbeauftragter Politik (80 %)
Politische Partizipation auf Gemeindeebene

Dr. Emanuel Schädler, LL.M.
Forschungsbeauftragter Recht (20 %) (bis 16.8.2024)
Verwaltungsverfahrensrecht, Rechtsgeschichte,  
Verfassungsgeschichte, Staatskirchenrecht/Kirchenrecht 

PD Dr. Stephan Scheuzger
Forschungsleiter Geschichte (100 %) 
Geschichte der Sozialpolitik, Geschichte des Strafens

Prof. Dr. iur. Patricia Schiess
Forschungsbeauftragte Recht (80 %)
Verfassungsrecht

lic. phil. hum. Barbara Schneider
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Eurydice (20 %)

Freie wissenschaftliche Mitarbeitende
Dr. Christian Frommelt
Mag. Patricia Hornich, LL.M. (ab 1.11.2024)
Dr. Wilfried Marxer
Dr. Goran Seferovic

Bibliothek
Rosmarie Lorenz
Bibliothekarin (60 %)

Administration
Ruth Allgäuer
Direktionsassistenz (70 %) 

Brigitte Bühler
Direktionsassistenz (80 %) 
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Hintere Reihe (von links): Thomas Milic, Cornelius Goop, Kristina Budimir, Andreas Brunhart, Ruth Allgäuer, Brigitte Bühler, 
Georges Baur, Philippe Rochat, Lukas Ospelt, Stephan Scheuzger. Vordere Reihe (von links): Patricia Schiess, Martin Geiger, 
Rosmarie Lorenz, Thomas Meier, Fabian Frommelt, Karin Frick.                                                               Foto: Tatjana Schnalzger
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Breites Aufgabenspektrum 
Mein Studium der Philosophie, Politik und Ökonomie spie-
gelt nicht nur meine interdisziplinäre Ausrichtung wider, 
sondern auch mein breites Interesse an verschiedensten 
Fachgebieten. Während meines viermonatigen Praktikums 
am Liechtenstein-Institut konnte ich viele dieser Interessen 
vertiefen. Ich konnte etwa erfahren, wie die Gesellschaft 
in einem Kleinstaat wie Liechtenstein funktioniert, wie sie 
interagiert und was sie zusammenhält. Das fasziniert mich 
nach wie vor. Auch, wie Demokratie und Monarchie mitei-
nander vereinbar sind – und das demokratischer als oft an-
derswo. Bei der Mitarbeit am Bericht über sozialen Zusam-
menhalt im Land, bei der Wahlumfrage zum Landesspital 
oder auch bei Recherchetätigkeiten zum Menschenrechts-
bericht konnte ich diesen Fragen nachgehen. Obwohl viele 
meiner Arbeiten im Fachbereich Politik angesiedelt waren, 
durfte ich auch im Fachbereich Volkswirtschaft mitarbeiten, 
zum Beispiel am Wachstumsmonitor. Und sogar aus der Ab-
teilung Geschichte kamen hin und wieder Aufgaben.

Das breite Aufgabenspektrum und die offene, freundliche 
Art aller Mitarbeitenden machen das Institut zu einem Ort 
des persönlichen Wachstums. Die fachliche Hilfsbereit-
schaft, die spannenden und nicht minder amüsanten Ge-
spräche am Pausentisch und das Gebäude selbst tragen 
selbstverständlich wesentlich dazu bei. So konnte ich mich 
jeden Tag aufs Neue auf 
einen guten Tag am Kirch-
hügel freuen!

Lorenz Ehrenfeldner

Wichtige Lektionen mitgenommen
Das Praktikum am Liechtenstein-Institut war für mich eine 
Herzensangelengenheit. Seit ich vor gut drei Jahren von 
diesem einheimischen Forschungsinstitut erfuhr, wollte ich 
unbedingt dort arbeiten. Die Kombination aus Wirtschaft, 
Politik, Recht und Geschichte in einer interdisziplinären For-
schungsumgebung hat mich von Anfang an fasziniert.

Ich bewarb mich also mit einer Initiativbewerbung und 
wurde angenommen. Im September 2024 durfte ich mein 
Praktikum im Fachbereich Volkswirtschaft und somit eine 
vielschichtige Lernerfahrung antreten. Bei meiner täglichen 
Arbeit erhielt ich Einblicke in Themen, die unsere Wirtschaft 
voranbringen oder bremsen und durch Veranstaltungen 
wie das LIEconomics-Seminar lernte ich auch die wichtigen 
Akteure der liechtensteinischen Wirtschaft kennen. Zudem 
durfte ich mich tagtäglich in Literatur als auch Daten vertie-
fen – eine Kombination, die mir viel Freude bereitete.

Am Pausentisch diskutierte das Team täglich allerlei – von 
Themen der tagesaktuellen Nachrichten bis hin zu Filmen 
aus den 80er-Jahren oder naturwissenschaftliche Fragen. 
Nebenbei erfuhr ich, woran die Forschenden arbeiteten, 
und konnte weit mehr lernen als nur Inhalte aus meinem 
Fachbereich. Ich habe wichtige Lektionen über Geschichte, 
Politik und Recht Liechtensteins mitgenommen.

Ich vermisse meinen Platz vor der 300 Jahre alten Stein-
mauer und die besondere 
Atmosphäre des Instituts 
schon jetzt. Das Liechten-
stein-Institut hat mir ge-
zeigt, was interdisziplinä-
re Forschung ausmacht, 
und ich werde viele der 
erlernten Fähigkeiten in 
meinen weiteren Werde-
gang mitnehmen. Vielen 
Dank, liebes Team, für 
diese bereichernde Zeit 
und bis bald!

Meret C. Majendie  
Balsinde

Studierende schnuppern Forschungsluft

In allen Fachbereichen des Liechtenstein-Instituts werden 
Praktikantinnen und Praktikanten für Aufgaben in laufenden 
Forschungsprojekten eingesetzt. Sie erhalten so Einblick in 
die praktische Forschungstätigkeit des Instituts. 2024 unter-
stützten uns folgende Praktikantinnen und Praktikanten: 

•	 Julian Meier, Studium International Affairs an der Univer-
sität St. Gallen (HSG) (Fachbereiche Volkswirtschaft und 
Politik) (1.9.2023 bis 31.1.2024)

•	 Lorenz Ehrenfeldner, Studium Bachelor in Philosophy, 
Politics and Economics an der Universität Salzburg (8.4. 
bis 31.7.2024)

•	 Julia Hasler, Studium der Geschichte an der Universi-
tät Zürich (Fachbereich Geschichte: eHLFL) (10.6. bis 
5.7.2024)

•	 Meret Majendie Balsinde, Studium Bachelor of Eco-
nomics an der Universität St. Gallen, HSG (Fachbereich 
Volkswirtschaft) (16.9. bis 12.12.2024)
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In memoriam 

Das Liechtenstein-Institut hat innert weniger Monate zwei seiner Gründungsmitglieder verloren, zwei Persönlichkeiten 
und Freunde, die dem Institut in unterschiedlicher Weise eng verbunden waren und es mitgeprägt haben. Wir werden 
beide in ehrender Erinnerung bewahren.

Ebenfalls in hohem Alter und dennoch zu früh verstorben 
ist am 6. April 2025 Peter Geiger. Als erster, von 1987 bis 
2010 am Institut tätiger Forschungsbeauftragter im Fach-
bereich Geschichte hat Peter Geiger mit seinen 1997 und 
2010 erschienenen Hauptwerken «Krisenzeit. Liechten-
stein in den Dreissigerjahren 1928–1939» und «Kriegszeit. 
Liechtenstein 1939 bis 1945» das Ansehen des Liechten-
stein-Instituts wesentlich mitbegründet. Wie schon mit 
seiner Dissertation über die «Geschichte des Fürstentums 
Liechtensteins 1848 bis 1866» schuf er auch mit diesen 
zeitgeschichtlichen Studien bis heute gültige Grundlagen 
des Wissensstandes und der Interpretation ganzer Epochen 
der Landesgeschichte. Für die «Krisenzeit» wurde er 1999 
als bislang einziger Historiker des Landes an der Universi-
tät Fribourg habilitiert, an welcher er in der Folge auch als 
Privatdozent tätig war. Ausserdem unterrichtete er lange 
Jahre an der Kantonsschule St. Gallen und an der Pädago-
gischen Hochschule St. Gallen. Aufgrund seiner Expertise 
und seines wissenschaftlichen Renommees wurde er 2001 
zum Präsidenten der Unabhängigen Historikerkommission 
Liechtenstein Zweiter Weltkrieg und 2010 zum Co-Vorsit-
zenden der Liechtensteinisch-Tschechischen Historiker-
kommission berufen. Seine Interessen reichten indes weit 
über Liechtenstein hinaus. So lernte er nach seiner Pensio- 
nierung Mandarin und beschäftigte sich intensiv mit der 
chinesischen Geschichte und Politik. Bei zahlreichen Vor-
trägen, Exkursionen und von ihm kuratierten Ausstellungen 
verstand er es, sein stets grosses Publikum mit profundem 
Wissen und lebendiger Erzählung zu fesseln. Peter war ein 
engagierter und humorvoller Mensch, ein stets hilfsberei-
ter Kollege, ein begeisterter Ausdauersportler auch. Durch 
eine kurze, schwere Erkrankung wurde er unvermittelt aus 
einem bis zuletzt aktiven Historikerleben gerissen.

Peter Geiger (1942–2025)
Robert Allgäuer
(1937–2024)	  

Der am 11. Juni 2024 mit 87 Jahren verstorbene Robert All-
gäuer gehörte ab den 1960er-Jahren zu den massgeblichen 
Gestaltern des kulturpolitischen Aufbruchs in Liechtenstein. 
Robert war zeitlebens kulturell, sozial und kirchlich enga-
giert, pochte auf eine kritische Selbstreflexion des Klein-
staats und auf dessen Solidarität mit Benachteiligten im 
In- und Ausland. Gelegenheit dazu bot ihm seine vielfältige 
Tätigkeit als Verleger und Publizist, als erster Landesbiblio-
thekar und Landesarchivar, Vorstands- und Stiftungsratsmit-
glied des Historischen Vereins, des Landesmuseums und der 
Staatlichen Kunstsammlungen, Präsident des Kulturbeirats 
der liechtensteinischen Regierung und Kabinettsdirektor 
des Fürsten Franz Josef II., als Sekretär des Liechtensteini-
schen Entwicklungsdienstes, Mitglied des Dekanatsseelsor-
gerats und des Arbeitskreises für Erwachsenenbildung, als 
Präsident der Fastenopferkommission und Initiator des Fas-
tenopfers Wir teilen 1997. Robert war ein kritischer Geist 
und Kommentator des Zeitgeschehens, ein Intellektueller, 
der den Elfenbeinturm verliess und aktiv wurde, wenn die 
Umstände und sein Gerechtigkeitssinn es erforderten.

Als enger Freund von Gerard Batliner war Robert als Mit-
denker und Mitgestalter an der Vorbereitung und Gründung 
des Liechtenstein-Instituts 1986 aktiv beteiligt. Er gehörte 
bis 1990 dem ersten Institutsvorstand an und begleitete 
auch später die Tätigkeit des Instituts als Anreger und Ideen- 
geber, immer wohlwollend und immer kritisch.

Fo
to

: E
lm

a 
Ko

ra
c

Fo
to

: S
ve

n 
Be

ha
m



50 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

 

   

   Zürich Schaan Genève Buchs 
Member of Grant Thornton International Ltd 

 HR-Nr. FL-0001.105.991-2 
MWST-Nr. 51053  

Grant Thornton AG 
Bahnhofstrasse 15 
P.O. Box 663 
FL-9494 Schaan 

T +423 237 42 42 
www.grantthornton.li 

  

 

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 

Prüfungsurteil 
Wir haben die Jahresrechnung des Vereins LIECHTENSTEIN-INSTITUT bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang, geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigelegte Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2024 
abgeschlossene Geschäftsjahr dem liechtensteinischen Gesetz. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den International 
Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und 
Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung“ 
unseres Berichts weitergehend beschrieben. 

Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den liechtensteinischen gesetzlichen 
Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands sowie dem International Code of Ethics for 
Professional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA Kodex), und wir haben unsere sonstigen beruflichen 
Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

 

 
 
 

Revisionsbericht inkl. Jahresrechnung
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Verantwortlichkeiten des Vorstandes für die Jahresrechnung 
Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Vereinsvorstand als notwendig feststellt, 
um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Vereinsvorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der 
Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzugeben sowie dafür, den 
Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der 
Vereinsvorstand beabsichtigt, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder Geschäftstätigkeiten 
einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu. 

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht 
abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA 
durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem liechtensteinischen Gesetz und den ISA üben 
wir während der gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus: 

• Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern 
resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

• Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft 
abzugeben. 

• Beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammen-
hängenden Angaben. 

• Ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben in der 
Jahresrechnung aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
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Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.

• Beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt der Jahresrechnung einschliesslich der 
Angaben im Anhang sowie, ob die Jahresrechnung die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Darstellung erreicht wird. 

Wir kommunizieren mit dem Vorstand unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche 
Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger 
bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung identifizieren.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen

Ferner bestätigen wir, dass die Jahresrechnung dem liechtensteinischen Gesetz und den Statuten entspricht 
und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Schaan, 31. März 2025

Grant Thornton AG

Rainer Marxer
Zugelassener Wirtschaftsprüfer
Leitender Revisor

ppa Rita Schaeppi Lufi
Treuhänderin mit eidg. FA

Beilage

• Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
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LIECHTENSTEIN-INSTITUT
9487 Gamprin-Bendern
FL-0001.099.635-4

31.12.2024 31.12.2023
BILANZ CHF CHF 

AKTIVEN

Anlagevermögen

Sachanlagen
10’006 10’006

10’006 10’006

Total Anlagevermögen 10’006 10’006

Umlaufvermögen

Forderungen
196’140 168’170
196’140 168’170

Wertpapiere
1’400’347 1’390’321
1’400’347 1’390’321

824’508 774’379

Total Umlaufvermögen 2’420’995 2’332’870

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 27’915 64’343

TOTAL AKTIVEN 2’458’916 2’407’219

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Total Sachanlagen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Total Forderungen

Sonstige Wertpapiere
Total Wertpapiere

Guthaben bei Banken, Postscheckguthaben, Schecks und 
Kassenbestand
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LIECHTENSTEIN-INSTITUT
9487 Gamprin-Bendern
FL-0001.099.635-4

31.12.2024 31.12.2023
BILANZ CHF CHF 

PASSIVEN

Eigenkapital
Institutsvermögen 152’696 152’696

1’857’479 1’857’479
Gewinnvortrag/Verlustvortrag 25’439 175’340
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 86’630 -149’901
Total Eigenkapital 2’122’244 2’035’614

Rückstellungen
Rückstellung Projekt 121’160 25’000
Total Rückstellungen 121’160 25’000

Verbindlichkeiten
138’149 110’532

Total Verbindlichkeiten 138’149 110’532

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 77’363 236’073

TOTAL PASSIVEN 2’458’916 2’407’219

Sonstige Reserven

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
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LIECHTENSTEIN-INSTITUT
9487 Gamprin-Bendern
FL-0001.099.635-4

01.01.2024 - 01.01.2023 -
31.12.2024 31.12.2023

ERFOLGSRECHNUNG CHF CHF 

24’540 17’500
205’662 160’586
288’000 178’000

4’847 5’047
319’937 344’625

1’325’000 1’250’000
74’677 79’423
42’235 0
10’175 0
11’018 12’424

7’036 16’761

-1’616 -9’336
-6’000 -6’000
-9’096 -21’832
22’533 -5’510

-55’025 -25’119
2’263’923 1’996’569

Personalaufwand
-1’646’325 -1’684’113

-298’086 -299’153
davon für Altersversorgung -250'103 -249'899

Abschreibungen und Wertberichtigungen
-8’887 -10’590

-16’799 -17’443
-60’217 -41’641
-60’845 -64’909

-7’865 -7’505
-3’709 -3’794
-8’122 -1’280

-33’698 -36’001
-48’594 -17’355
-11’171 -6’926
-20’429 -19’239
-16’330 -14’488
22’846 -227’868

73’642 88’413
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0

-9’858 -10’446
davon an verbundene Unternehmen 0 0

86’630 -149’901

Verwaltungsaufwand
Informatikaufwand
Bibliotheksaufwand
Werbeaufwand, Öffentlichkeitsarbeit

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Betriebsergebnis

Erträge aus anderen Wertpapieren und Forderungen des 
Finanzanlagevermögens

Vorträge/Buchpräsentationen/Anlässe
Kolloquien

Beiträge der öffentlichen Hand - Gemeinden

Rohergebnis

Löhne und Gehälter

Andere Veranstaltungen und Besuche
Wissenschaftlicher Output in elektronischer Form
Wissenschaftlicher Output in gedruckter Form

Dienstleistungen Dritter

Übriger Betriebsaufwand

Übriger Personalaufwand

Unterhalt und Reparaturen
Versicherungen/Gebühren/Abgaben

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Personalaufwand Externe
Raumaufwand (inkl. Energieaufwand)

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für 
Unterstützung

Auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen

Veranstaltungsertrag

Beiträge der öffentlichen Hand - Staat

Ertrag aus EU-Projekten
Übrige Erträge
Aufwand Wissenschaftlicher Output

Beiträge der öffentlichen Hand - Gemeinden eHLFL
Ertrag aus Forschungsfonds

Ertrag aus projektbezogener staatlicher Förderung
Dienstleistungen

Mitgliederbeiträge
Spenden Private
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LIECHTENSTEIN-INSTITUT
9487 Gamprin-Bendern
FL-0001.099.635-4

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG Angaben in CHF

Gesetzliche Pflichtangaben

31.12.2024 31.12.2023
Bürgschaften keine keine
Garantieverpflichtungen keine keine
Pfandbestellungen keine keine
Weitere Eventualverbindlichkeiten keine keine

Es bestehen keine weiteren gemäss Art. 1055 ff. PGR offenlegungspflichtigen Positionen.

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandbestellungen und weitere 
Eventualverbindlichkeiten



AUF EINEN BLICK

Das Liechtenstein-Institut wurde 1986 als Forschungsinsti-
tut gegründet, um in den Fachbereichen Geschichte, Politik, 
Recht und Wirtschaft liechtensteinrelevante Forschungs-
themen und Forschungsfelder wissenschaftlich zu bearbei-
ten. Das Institut wird von einem Verein getragen und öf-
fentlich sowie privat subventioniert.

Die Forschung erfolgt in Form von mehrjährigen For-
schungsprojekten, vielen kleineren Studien, interdisziplinä-
ren Projekten und internationalen Kooperationen. Neben 
wechselnden Forschungsprojekten werden auch zahlreiche 
Daueraufgaben wahrgenommen, wie etwa der Online-Ver-
fassungskommentar, die Weiterentwicklung des Histori-
schen Lexikons online oder die Wahl- und Abstimmungsfor-
schung. 

Die aus der Forschungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse 
sollen in der in- und ausländischen Öffentlichkeit zum bes-
seren Verständnis des liechtensteinischen Staates beitra-
gen, ein weltoffenes und realistisches liechtensteinisches 
Selbstverständnis fördern sowie in wichtigen Fragen die 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung erleichtern.



Liechtenstein-Institut
St. Luziweg 2
9487 Gamprin-Bendern
Liechtenstein
T +423 / 320 33 00
info@liechtenstein-institut.li
www.liechtenstein-institut.li


